
Niederschrift

über die

Sitzung des Regionalrates

am 01. Juli 2004

in Bönen

Beginn: 09.00 Uhr
Vertagung:              11.50 Uhr
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage I)



Tagesordnung für die Sitzung des Regionalrates am 01.07.2004

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und
Beschlussfähigkeit des Regionalrates

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Benennung eines Ratsmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift

4. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Regionalrates am 25.03.2004

5. Schwerpunktthema:
Bevölkerungswanderung und demografische Entwicklung als Herausforderung für
die Regionalplanung
Vorlage 11/02/04

6. Neuorganisation von Arbeits- und Wirtschaftspolitik
- Information
Vorlage 12/02/04

7. Jahresförderprogramm
- Abwicklung 2003
- Beratung 2004
Vorlage 13/02/04

8. Wohnungsbauprogramm
- Abwicklung 2003
- Beratung 2004
Vorlage 14/02/04

9. Stadterneuerungsprogramm 2003
- Abwicklung
Vorlage 15/02/04

10. Krankenhausinvestitionsprogramm 2005
- Beratung
Vorlage 16/02/04

11. Stand der Umsetzung der Unterschutzstellungsverfahren nach der FFH- und
Vogelschutzrichtlinie
Vorlage 17/02/04



12. Neuaufstellung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg,
Teilabschnitt Oberbereich Siegen  (Kreise Olpe und Siegen-Wittgenstein)
- Bericht über den Stand der Entwurfsvorbereitungen und den absehbaren

Handlungsbedarf
Vorlage 18/02/04

13. 5. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereiche
Bochum und Hagen (Bochum, Herne, Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Märkischer
Kreis) im Bereich der Stadt Wetter (Ruhr) – Darstellung von Gewerbe- und
Industrieansiedlungsbereich “Am Storck“ -
- Erarbeitungsbeschluss
Vorlage 19/02/04

14. 21. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Siegen,
im Bereich der Stadt Siegen – Darstellung von Gewerbe- und
Industrieansiedlungsbereichen "Faule Birke/Eisernhardt" und
"Oberschelden/Seelbach"
- Aufstellungsbeschluss
verbunden mit
7. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Siegen, im
Bereich der Stadt Siegen und Freudenberg (Darstellung von GIB „Industrie- und
Gewerbepark Siegerland“)
- Einstellungsbeschluss
Vorlage 20/02/04

15. 22. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Siegen im
Bereich der Stadt Olpe - Umwidmung von Waldbereich in Gewerbe- und
Industrieansiedlungsbereich (GIB Hüppcherhammer)
- Aufstellungsbeschluss
Vorlage 21/02/04

16. 17. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund
– östlicher Teil (HSK/Soest) im Bereich der Stadt Rüthen – Erweiterung des
Abgrabungsbereiches Kattensiepen
- Erarbeitungsbeschluss
Vorlage 22/02/04

17. 18. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund
– östlicher Teil (HSK/Soest) im Bereich der Stadt Meschede (Brauerei Veltins) –
Umwidmung von Agrarbereich in Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich (GIB
„Grevenstein“)
- Erarbeitungsbeschluss
Vorlage 23/02/04
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18. 23. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Siegen -
Darstellung von Bereichen für den Schutz der Natur im Bereich des Kreises Siegen-
Wittgenstein
-    Aufstellungsbeschluss
Vorlage 24/02/04

19. Beschleunigung kleiner Um- und Ausbauvorhaben an Landstraßen durch kommu-
nale Vorfinanzierung (Programm 2004)
Vorlage 25/02/04

20. Förderprogramm für den kommunalen Radwegebau – Aktueller Sach-
stand/Beschlussfassung über prioritäre Maßnahmen
Vorlage 26/02/04

21. Masterplan Emscher-Landschaftsplan 2010 (Entwurf)
- Information
Vorlage 27/02/04

22. Mitteilungen

23. Anfragen
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zu TOP 1: Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Regionalrates und stellt fest, dass
hierzu ordnungsgemäß eingeladen wurde.

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Bürgermeister Eßkuchen als Gastgeber für
die heutige Sitzung.

Als Vertreterin des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung
heißt er Frau Ministerialrätin Kötter willkommen.

Zum Schwerpunktthema kündigt er Herrn Prof. Dr. Bade, Dekan der Fakul-
tät für Raumplanung an der Universität Dortmund, an und begrüßt Herrn Dr.
Hollstein, Bürgermeister der Stadt Altena und Herrn Sierau, Planungsde-
zernent der Stadt Dortmund..

Weiterhin heißt er Frau Regierungspräsidentin Renate Drewke und die
anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung willkommen.

Anschließend richtet Herr Eßkuchen ein Grußwort an die Mitglieder des Re-
gionalrates.

zu TOP 2: Der Vorsitzende stellt die Tagesordnung fest und schlägt vor, die Tagesord-
nung um den von der Verwaltung vorgeschlagenen Punkt 4a zu erweitern:

Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt
Oberbereich Dortmund – westlicher Teil- (Dortmund, Kreis Unna und Hamm)
zu ergänzen.

Die Verwaltung hat dazu zwei Vorlagen erstellt.

Vorlage 28/02/04
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk
Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund – westlicher Teil- (Dortmund,
Kreis Unna und Hamm)
- Beitrittsbeschluss

und

Vorlage 29/02/04
1. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arns-
berg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund - westlicher Teil (Dortmund / Kreis
Unna / Hamm) im Bereich der Stadt Hamm und der Gemeinde Bönen - Um-
widmung von allgemeinem Freiraum- und Agrarbereich in Bereich für ge-
werbliche und industrielle Nutzungen (GIB Hamm / Bönen) und Darstellung
einer sonstigen regionalplanerisch bedeutsamen Straße
- Erarbeitungbeschluss

Die anschließende Abstimmung ergibt, dass der Antrag mit 20 Nein-
Stimmen bei 18 Ja-Stimmen abgelehnt wird.
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zu TOP 3: Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift wird das Ratsmitglied Michael
Pendzich benannt.

zu TOP 4: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
"Der Regionalrat genehmigt die vorgelegte Niederschrift über die Sitzung des
Regionalrates am 25.März 2004."

zu TOP 5: Die Folien zu dem Redebeitrag von Herrn Prof. Dr. Bade sowie die Redebei-
träge von Herrn Dr. Hollstein und Herrn Sierau sind als Anlage II beigefügt.

Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

„Der Regionalrat nimmt den Bericht zur demografischen Entwicklung als
Herausforderung für die Regionalpolitik und Regionalplanung zur Kenntnis.“

zu TOP 6: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
"Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis.“

zu TOP 7: Es liegt eine Ergänzungsliste zum Jahresförderprogramm 2004 vor (s. Anla-
ge III)

 Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Regionalrat nimmt die Abwicklung des Jahresförderprogramms 2003
zur Kenntnis und berät das Jahresförderprogramm 2004.“

zu TOP 8: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Regionalrat nimmt die Abwicklung des Wohnungsbauprogrammes 2003
zur Kenntnis und berät das Wohnungsbauprogramm 2004.“

zu TOP 9: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Regionalrat nimmt die Abwicklung des Stadterneuerungsprogramms
2003 zur Kenntnis.“

zu TOP 10: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Regionalrat berät das Krankenhausinvestitionsprogramm 2005.“

zu TOP 11: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis.“

zu TOP 12: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Regionalrat nimmt den Bericht über den Stand der Entwurfsvorbereitun-
gen sowie die Ausführungen zu dem absehbaren regionalplanerischen
Handlungsbedarf und den weiteren Arbeitsschritten zur Kenntnis.“

zu TOP 13: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
1. Die 5. Änderung des Gebietsentwicklungsplans, Teilabschnitt Oberbe-

reiche Bochum und Hagen (Bochum/Herne/Hagen/Ennepe-Ruhr-
Kreis/Märkischer Kreis) wird entsprechend der Anlage 1 erarbeitet.

2. Im Änderungsverfahren werden die in der Anlage 3 unter der Nummer 1
bis 53 aufgeführten Behörden und Stellen beteiligt. Diese Liste wird um
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die Kommunalen Gleichstellungsstellen der unter den Nrn. 12 bis 18
genannten Kommunen und Kreise erweitert.

3. Die Frist, innerhalb derer Bedenken und Anregungen vorgebracht wer-
den können, wird auf 3 Monate festgesetzt.

zu TOP 14: Der Regionalrat fasst bei einer Gegenstimme mehrheitlich folgenden Be-
schluss:
1. Der Regionalrat nimmt den Bericht über das Erarbeitungsverfahren zur

21. Änderung des GEP, Teilabschnitt Oberbereich Siegen im Bereich der
Stadt Siegen zur Kenntnis.

2. Die Bedenken der Höheren Forstbehörde (HF) und der Naturschutzver-
bände (NSV) gegen die geplante Darstellung der Gewerbe- u. Industrie-
ansiedlungsbereiche (GIB) werden zurückgewiesen.

3. Die 21. Änderung des GEP, Teilabschnitt Oberbereich Siegen im Bereich
der Stadt Siegen wird entsprechend den Anlagen 1 und 2 beschlossen.

4. Unter der Voraussetzung, dass die Genehmigung durch die Landespla-
nungsbehörde für die 21. GEP-Änderung entsprechend dem Aufstel-
lungsbeschluss unter 3. erteilt wird, beschließt der Regionalrat, die 7. Än-
derung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Siegen
im Bereich der Städte Siegen und Freudenberg (Darstellung von GIB "In-
dustrie- und Gewerbepark Siegerland", Bereich Trupbach sowie die als
Alternative ins Erarbeitungsverfahren zur 7. GEP-Änderung eingebrachte
Fläche Oberschelden in der damaligen Abgrenzung) nicht weiter zu ver-
folgen und einzustellen.

zu TOP 15: Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen legt einen Ergänzungsantrag vor
(Anlage IV).
Dieser Ergänzungsantrag wird bei 3 Ja-Stimmen und einer Enthaltung
mehrheitlich  abgelehnt.

Der Regionalrat fasst bei 3 Nein-Stimmen und einer Enthaltung mehrheit-
lich folgenden Beschluss:
1. Der Regionalrat nimmt den Bericht über das Erarbeitungsverfahren zur

22. Änderung des GEP, Teilabschnitt Oberbereich Siegen im Bereich der
Stadt Olpe zur Kenntnis.

2. Die Bedenken der Höheren Forstbehörde (HF) und der Naturschutzver-
bände (NSV) gegen die geplante Darstellung des Bereichs für gewerbli-
che und industrielle Nutzungen (GIB) werden zurückgewiesen.

3. Die 22. Änderung des GEP, Teilabschnitt Oberbereich Siegen im Be-
reich der Stadt Olpe wird entsprechend der Anlage 1 beschlossen.

zu TOP 16: Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Beteiligtenliste um einen Beteilig-
ten erweitert werden muss.
Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
1. 17. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich

Dortmund – östlicher Teil (HSK/SO) im Bereich der Stadt Rüthen – Er-
weiterung des Abgrabungsbereiches Kattensiepen - wird erarbeitet.

2. Im Änderungsverfahren werden die in der Anlage 2 unter Nr. 1 – 48 auf-
geführten Behörden und Dienststellen beteiligt.
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3. Die Frist, innerhalb derer Bedenken und Anregungen vorgebracht wer-
den können, wird auf 3 Monate festgesetzt.

zu TOP 17: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Regionalrat bestätigt den Beschluss des Vorsitzenden und eines weite-
ren stimmberechtigten Mitgliedes des Regionalrates zur Eröffnung des Erar-
beitungsverfahrens für die 18. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes,
Teilabschnitt Oberbereich Dortmund – östlicher Teil – (Kreis Soest und
Hochsauerlandkreis ) - im Bereich der Stadt Meschede  vom 01.06.2004.“

zu TOP 18: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
1. Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg nimmt den Bericht der

Bezirksplanungsbehörde über das Erarbeitungsverfahren zur 23. Ände-
rung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Siegen
(Darstellung von Bereichen für den Schutz der Natur im Kreis Siegen-
Wittgenstein) zur Kenntnis.

2. Die 23. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbe-
reich Siegen (Darstellung von Bereichen für den Schutz der Natur im
Kreis Siegen-Wittgenstein) wird – soweit die im Gebiet der Stadt Kreuztal
liegenden Änderungen sowie der BSN „Talsystem des Zinser Baches“
(Gemeinde Erndtebrück) betroffen sind – entsprechend den Anlagen 1 a
und b sowie 2 und 3 beschlossen.

3. Der Regionalrat beschließt ferner, das Verfahren der 23. Änderung des
Gebietsentwicklungsplanes, Teilabschnitt Oberbereich Siegen, im Übri-
gen nicht weiter zu verfolgen und die weitere Diskussion zur Darstellung
von Bereichen für den Schutz der Natur in das Neuaufstellungsverfahren
zu diesem GEP-Teilabschnitt zu verweisen.

zu TOP 19: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
„Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis.“

zu TOP 20: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
1. Der Regionalrat nimmt die Information zur Kenntnis
2. Der Regionalrat beschließt 6 prioritäre Maßnahmen zur vorrangigen

Förderung nach Verfügbarkeit der Haushaltsmittel

zu TOP 21: Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
1. Der Regionalrat nimmt den Entwurf des Masterplans Emscher-

Landschaftsplan 2010 zur Kenntnis.
2. Der Regionalrat sieht in dem Entwurf ein gelungenes Beispiel für die in-

terkommunale Zusammenarbeit von Kommunen im Ruhrgebiet mit trag-
fähigen und aussagekräftigen Ergebnissen. Er begrüßt und unterstützt
daher die Zielsetzungen und Planungen, die wichtige Signale für die wei-
tere strukturpolitische Entwicklung der Region geben.

3. Der Masterplan kann Grundlage für die Steuerung von privaten und öf-
fentlichen Investitionsvorhaben in erheblicher Höhe für die nächsten 20
Jahre werden. Der Regionalrat fordert daher alle Beteiligten auf, den
Entwurf des Masterplans zu unterstützen und durch begleitende Be-
schlüsse zu dessen Umsetzung beizutragen.
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Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung. Nach kurzer Beratung mit den Fraktionsvorsit-
zenden schlägt der Vorsitzende vor, unter Tagesordnungspunkt 21a folgende Themen auf
die Tagesordnung zu nehmen:

Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilab-
schnitt Oberbereich Dortmund – westlicher Teil- (Dortmund, Kreis Unna und Hamm)
- Beitrittsbeschluss
Vorlage 28/02/04

und

1. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilab-
schnitt Oberbereich Dortmund - westlicher Teil (Dortmund / Kreis Unna / Hamm) im Be-
reich der Stadt Hamm und der Gemeinde Bönen - Umwidmung von allgemeinem Frei-
raum- und Agrarbereich in Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB Hamm
/ Bönen) und Darstellung einer sonstigen regionalplanerisch bedeutsamen Straße
- Erarbeitungbeschluss
Vorlage 29/02/04

Der Regionalrat stimmt diesem Antrag bei 4 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen
mehrheitlich zu.

Die CDU-Fraktion beantragt, die Sitzung zu unterbrechen und nach Erörterung des The-
mas mit dem MVEL baldmöglichst fortzusetzen.
Der Regionalrat stimmt diesem Antrag bei 4 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen
mehrheitlich zu.

Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um 11.50 Uhr.

......................................                                             .............................................
   Droege, Vorsitzender   Pendzich, Ratsmitglied

.................................................
          Wenner, Schriftführerin
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Regionalrat der Bezirksregierung Arnsberg
Bönen

1.Juli 2004

Demographische Entwicklung als
Herausforderung für die Regionalplanung

Franz-Josef Bade
Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre,

insb. Raumwirtschaftspolitik
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Übersicht

I. Demographische Grundlagen
und Tendenzen

• Konsequenzen

• Handlungsempfehlungen
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„Demographische Veränderungen entfalten

ihre Wirkungen nur sehr langsam und allmählich,

dafür aber um so nachhaltiger“

(Schwarz, Karl 1999)
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ANLAGE 2a
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Entwicklung der Alterstruktur
im demographischen Übergang

Quelle: United Nations (Last Updated: 24 May 2002)
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Konsequenzen

Kuschke, Wolfram
NRW-Bevölkerungsprognose
2020/2040:

Ø 1. Wir werden weniger

Ø 2. Wir werden älter

Ø 3. Wir werden bunter

Ø 2. Wir werden älter
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Raumtypische Unterschiede
in der Altersstruktur I
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Ø 1. Wir werden weniger

Ø 2. Wir werden älter

Ø 3. Wir werden bunter
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Internationalisierung
Westdeutschland

"geschätzter" Ausländer-Anteil 

Schlömer, C.: Bestimmungsfaktoren der künftigen räumlich-demographischen
Entwicklung in Deutschland, Bonn 2004.
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Konsequenzen

Kuschke, Wolfram
NRW-Bevölkerungsprognose
2020/2040:

Ø 1. Wir werden weniger(?)

Ø 2. Wir werden älter

Ø 3. Wir werden bunter
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Verlauf der Bevölkerungskomponenten
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TOP 5: Bevölkerungswanderung und demographische Entwicklung als Herausforde-
rung für die Regionalplanung

der Sitzung des Regionalrates am 01.07. 2004 in Bönen

Statement von Herrn Dr. Hollstein, Bürgermeister der Stadt Altena

(Es gilt das gesprochene Wort.
Die Ausdrucke der verwendeten Folien sind beigefügt.)

Sehr geehrte Frau Drewke, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich kann vielleicht etwas
scherzhaft einleiten mit dem Hinweis, als ich Bürgermeister in Altena wurde, habe ich
4 Kinder in die Welt gesetzt, aber trotzdem feststellen müssen, dass ich damit die
Bevölkerungsentwicklung meiner Heimatstadt nicht aufhalten kann, jedenfalls nicht
alleine.

Vielleicht zwei Vorbemerkungen: Ich kann nur an Professor Bade anschließen. Ich
glaube, um das Ende vorweg zu nehmen, dass man erstens sehr genau auf die wirt-
schaftliche Entwicklung achten muss, zweitens vielleicht als politisch handelnder
Mensch Probleme, die Wissenschaft einem voraussagen, ernster nehmen sollte,
auch wenn der nächste Wahltag vielleicht vor der Tür steht. Ich will das auch noch
mal deutlich sagen, alle deutschen politischen Kräfte haben die Voraussagen der
Wissenschaftler in Bezug auf Krankenversicherung und Rentenversicherung igno-
riert. Ich will nicht nur sagen: Nicht zur Kenntnis genommen, sondern wirklich igno-
riert und diese Ignoranz wird heute bestraft. Das macht an Parteigrenzen keinen Halt.

Warum ich dieses Eingangsbild gewählt habe, ist nicht, weil ich ihnen das Stadtwap-
pen der Stadt Altena näher bringen will oder sagen will, wie schön meine Heimatstadt
ist, sondern weil dort der Draht abgebildet ist und der Draht ein Teil unseres demo-
graphischen Problems in meiner Heimatstadt darstellt. Wir haben jahrhundertelang
vom Draht gelebt, sehr gut gelebt. Haben aber feststellen müssen, dass mit der In-
dustrialisierung und mit verlängerten Werkbänken Arbeitsplatzabbau und nicht mehr
Konkurrenzfähigkeit auch auf die Bevölkerungsentwicklung einer Stadt niederschlägt.

Altena liegt in der prosperierenden Region des Märkischen Kreises insoweit total a-
typisch. Wir sind im Märkischen Kreis ein Ausreißer. Der Märkische Kreis wächst seit
Jahrzehnten. Die Stadt Altena verliert seit den 70er Jahren sehr stark Einwohner.
Altena ist sicherlich da nicht der allgemeine Trend ein Beispiel für sehr viele Städte in
ganz unterschiedlichen Regionen.

Wir stellen im Moment bei uns fest, dass der Altersdurchschnitt sehr stark ansteigt.
Wir haben im Jahr 1990 41 Jahre im Altersdurchschnitt gehabt, sind innerhalb von 10
Jahren über 1,1 Jahre gealtert. Das ist eine sehr hohe Zahl. Wir haben festgestellt,
dass die Zahl der älteren Menschen zunimmt. Das sieht man auch im Stadtbild. Wir
haben mittlerweile 5931 Personen über 60 Jahre und der Anteil der Gruppe gemes-
sen an der Gesamtbevölkerung steigt natürlich auch entsprechend noch etwas stär-
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ker. Wir sehen eine Zunahme von 23% im Jahr 1990 auf ca. 27 % bis zum Jahr
2000, das ist eine ganz enorme Entwicklung.

Bei der Demographieentwicklung in den einzelnen Altersgruppen fällt auf, dass wir
bis zum Alter von 18 Jahren sogar einen Anstieg von jungen Menschen in der Stadt
haben. Dann kommt der große Knick mit 19, der setzt sich fort, und erst im Alter der
über 60jährigen und zwar von Menschen, die bewusst in der Stadt bleiben, weil sie
sich nicht immer verändern als Pensionäre, haben wir wieder eine starke Zunahme.
D.h. insgesamt schrumpfen wir und die Ableitung ist auch recht einfach, natürlich
aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen. Wir haben in Altena, das ist kaum bekannt,
die Spitzenposition aller NRW-Städte im Bezug auf den Bevölkerungsverlust nicht in
absoluten Zahlen. Wir können uns natürlich mit Dortmund, mit Duisburg nicht mes-
sen. Aber wir haben 13,8 % der Bevölkerung allein in den Jahren 1993 bis 2003, also
innerhalb einer Dekade verloren und werden voraussichtlich bereits 2006 die Ver-
lustprognose für die Stadt Hagen erreichen, die dort angegeben ist für die Jahre
2000 – 2020, nämlich mit minus 16,3 %. Die Verluste resultieren zum größten Teil
aus den Abwanderungen.

Die Stadt Altena verliert immer noch Menschen aufgrund von Fortzug, aufgrund von
wirtschaftlichen Entwicklungen, d.h. die Menschen ziehen ihren Arbeitsplätzen nach.
Nicht sofort, sie bleiben erst noch vor Ort und schauen dann - gerade vor dem Hin-
tergrund der Spritpreise immer mehr verständlich -, wo kann sie woanders eine gün-
stige Wohnung finden oder bauen können. Diese Entscheidungen werden woanders
getroffen und nicht mehr in der Stadt, wo sie vielleicht ganz gerne leben, aber sich
nicht mehr wirtschaftlich zu Hause fühlen.

Dies hat natürlich Folgen für die Infrastruktur. Wir stellen fest, dass wir eine Entlee-
rung von Stadtteilen haben. Dort, wo z.B. bei uns Mietwohnungsbau mit kleinen
Wohnungen aus den 50er Jahren ist, fällt das schon ganz stark ins Auge. Die kom-
munale Infrastruktur wird teilweise überflüssig. Wir werden im nächsten Jahr aller
Voraussicht nach eine Grundschule schließen müssen. Wir haben bereits Sportstät-
ten und Freibäder geschlossen. Im Bereich von Kultur müssen wir eine Rezentralisie-
rung in den Kernbereich der Kleinstadt vornehmen. Das ist schmerzhaft, weil jeder
Mensch und jede Familie sich an die Wohltaten gewöhnt hat, die man vor der eige-
nen Haustür hat. Es ist schwer Menschen begreiflich zu machen, die ihr Schwimm-
bad nicht mehr vorfinden, dass ein Schwimmbad bei einer Größenordnung von
22.500 in der gesamten Stadt heute reicht und das ist ein Kommunikationsprozess.

Andere Infrastrukturanbieter ziehen nach, d.h. wir haben eine Kirchengemeinde, die
mittlerweile die Kirche an einen Privatmann verkauft, eine andere Kirche wird abge-
rissen. Diese Kirche ist vor 25 Jahren im Zeitalter des angenommenen Bevölke-
rungswachstums gebaut worden, hat noch nicht einmal eine Generation durchge-
halten und wird jetzt wieder dem Erdboden gleichgemacht. Ich denke für viele Chris-
ten eine abscheuliche Perspektive, aber nicht vermeidbar, wenn man sie aus dem
Binnenkosmos Kleinstadt sieht. Sozialverbände, Infrastrukturanbieter wie Kranken-
kassen gehen weg. Was natürlich das Leben auch nicht lebenswerter macht, weil
man wieder Folgeprobleme bekommt. Es entstehen Probleme für die Wirtschaft. In
Bezug auf leitende Arbeitskräfte haben wir das bereits. Viele kommen aus dem Um-
land, identifizieren sich nicht mehr mit der Stadt und das beschleunigt die Abwande-
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rung wiederum. Im Einzelhandel haben wir zusätzlich das Problem, dass wir zwi-
schen zwei Mittelzentren nämlich zwischen Iserlohn und Lüdenscheid liegen.

Die wirtschaftlichen Folgen sind sehr klar. Wir haben Rückgang der Beschäftigung,
die Zahl ist gerade genannt worden. Wir hatten 27 % mehr Arbeitsplätze 1972 und
wenn sie den Bevölkerungsrückgang darüber legen, sehen sie, dass wir bei einem
Drittel Bevölkerungsverlust ungefähr in etwa die Bevölkerung verloren haben, die
auch an Arbeitsplätzen gegangen ist. Deshalb kann ich allen Kollegen nur sagen,
kämpfen sie um jeden Arbeitsplatz, den sie in den Kommunen bekommen können,
denn davon leben die Menschen und nicht davon, dass sie irgendwann nur durch
wunderschöne Natur spazieren gehen. Ich betone das „nur“ wunderschöne Natur,
denn wir alle wollen schöne Natur haben.

Der Verlust von Kaufkraft, die direkten und indirekten Steuerausfälle, der Verlust von
Attraktivität und natürlich die Fixkosten für die städtische Infrastruktur werden pro
Kopf größer. Wenn ich eine Feuerwehr für eine Stadt von 32.000 Einwohnern unter-
halte, kann ich das bei gleicher Größe der Feuerwehr wirtschaftlicher tun, als wenn
ich mit 22.500 diese Infrastruktureinrichtung bedienen muss.

Patentlösungen hat in der Bundesrepublik Deutschland keiner. Wir in Altena weisen
Baugebiete aus und haben zusammen mit der größeren Stadt Lüdenscheid und
Werdohl ein interkommunales Gewerbegebiet mit 40 ha auf 100 % Gebiet der Stadt
Altena auf die Beine gestellt. Eine Entwicklung, die in Altena über Jahrzehntelang
nicht gesehen wurde. Für uns Altenaer war es ein großer Schritt und hat natürlich die
Finanzierung leichter gemacht, aber es war nach innen schwer zu vermitteln, dass
man auch die Wohltaten mit der kommunalen Familie teilen soll. Wir haben natürlich
versucht, die finanziellen Kräfte, die Beschränkungen - wir sind in vorläufiger Haus-
haltsführung - auf die weichen Standortfaktoren, wie Bildung und Sport zu konzen-
trieren. Von 15 Mio. DM Rückstand an Sport- und Schulstätten haben wir mittlerweile
soviel aufgearbeitet, dass der Rückstand jetzt bei ca. 5 Mio. DM oder 2,5 Mio. Euro
am Jahresende geblieben ist. Das ist innerhalb von viereinhalb Jahren ein ganz gu-
tes Ergebnis. Familien geben - bei Neubürgerempfängen befragt -, warum sie nach
Altena ziehen, durchaus das Schulsystem mit einer relativ großen Vielfalt und natür-
lich den Zustand der Schulstätten an. Schulen und Sportstätten sollte man nicht nur
als weichen Standortfaktor sehen, sondern man muss sehen, dass das heute eine
wichtige Ansiedlungsentscheidung für Menschen ist, die irgendwo in der Region Ar-
beit finden und denen heute vollkommen egal ist, ob die Stadt so oder so heißt, das
Angebot spielt die erste Geige.

Wir haben mit den kommunalen Partnern, Sozialverbänden, Vereinen und Bürger-
schaften Projekte durchgeführt, um eine stärkere Identifizierung zu bekommen. Ein
Beispiel: Bei uns haben die Einzelhändler selbst die Innenstadt gepflastert. Ich will
das gar nicht unter Einspargesichtspunkten sehen. Die Identifikation mit diesem Ob-
jekt war prima. Nachdem mir meine eigene Verwaltung gesagt hat, das geht nicht, ist
heute jeder sofort überzeugt bei Bürgerprojekten wie z. B. Beteiligung von Sportver-
einen beim Sportplatzbau und ähnlichem. Wir erleben selbst mehr Arbeitszufrieden-
heit und wir bekommen auch mehr Input. Man sollte den Bürger nicht unterschätzen.
Da gibt es viele Fachleute, die die Arbeit mindestens so gut machen, wie wir auch.

Das Ziel kann für jede Kommune, für jeden Regionalraum nur die Bewahrung der
Zukunftsfähigkeit sein, d.h. man muss seine regionale Nische finden. In Altena haben
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wir uns das Ziel gesetzt, uns in dem Bereich bei 22.000, 20.000 zu stabilisieren, um
keine weiteren Abwanderungen hinnehmen zu müssen. Wir haben topografische
Schwierigkeiten, durch die wir eine Abwanderung bekommen haben. Wir haben aber
auch - wie kaum andere Städte - im Bereich Tourismus Chancen gehabt, die wir -
blind wie wir waren – lange Jahre nicht gesehen haben, und deshalb kann ich Jedem
nur sagen, achten sie auf die Entwicklung, die die Fachleute prognostizieren. Achten
sie vor allem peinlich genau auf den Faktor Wirtschaft und achten sie darauf, dass
der Wirtschaftsfaktor in ihren heimatlichen Räumen nicht dahin kommt, dass wir ir-
gendwann dann die Horrorszenarien erleben, die manch Einer doch andeutet.

Es ist ohne Frage so, dass wir uns schon an das Alter im täglichen Bild gewöhnt ha-
ben, dass man, wenn man in jüngere Regionen kommt, sich regelrecht erschreckt.
Ich war am vorletzten Wochenende in Warschau und bin durch die Innenstadt ge-
gangen. Man erschreckt sich nicht darüber, dass dort Armut ist oder dass Menschen
dort kriminell sind, sondern man erschreckt sich darüber, dass die Menschen dort
überdurchschnittlich jung sind. Wenn man sieht, dass dort eine ganze Generation auf
dem Niveau, wo wir aufgehört haben und die Geburten wieder abgebrochen sind,
nachgewachsen ist, erschreckt man sich über dieses Bild im öffentlichen Leben. Es
macht einem dann erst mal klar, wie alt unsere deutsche Gesellschaft doch ist.

Deshalb kann ich nur sagen, nehmen Sie das Thema ernst, packen Sie es an, ob auf
regionaler oder kommunaler Ebene und schieben sie die Schubladen der Wissen-
schaftler nicht zu und sagen, wir nehmen die nicht zur Kenntnis und vor allen Dingen
handeln sie auf 10 oder 15 Jahre auch, wenn vielleicht nach 5 Jahren der Wähler
sagt: Ich honoriere das nicht.

Herzlichen Dank
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Stadt Altena (Westf.)

BEVÖLKERUNGSWANDERUNG
UND DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

AM BEISPIEL DER
STADT ALTENA (WESTF.) Stadt Altena (Westf.)

Hagen

Stadt Altena (Westf.)

Demografische
Entwicklung

• Der Altersdurchschnitt steigt an:
1990: 41,0 Jahre - 2000: 42,1 Jahre

• Die Zahl der älteren Menschen nimmt zu:
1990: 5.629 Personen über 60 Jahre – 2000: 5.931

• Der Anteil dieser Gruppe gemessen an der Gesamtbevölkerung
wächst gravierend:
1990: 23,4% - 2000: 26,7%

Stadt Altena (Westf.)
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Stadt Altena (Westf.)

• Altena hält die Spitzenposition bei den Bevölkerungsverlusten in NRW

• Altena verliert 13,8 % der Bevölkerung
   in der letzten Dekade (1993 – 2003)

• Voraussichtlich erreicht Altena bereits 2006 die Verlustprognose für
  Hagen (-16,3% zw. 2000 – 2020)

• Die Verluste resultierten aus Abwanderungen und Sterbeüberschuss

Bevölkerungsentwicklung
im Überblick

Stadt Altena (Westf.)

Bevölkerungsverlust der Stadt Altena
Verlustsaldo 1993 - 2002
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Stadt Altena (Westf.)

Folgen für die
Infrastruktur

• „Entleerung“ von Stadtteilen

• Rückgang kommunaler Infrastruktur (Schulen, Sport, Kultur...)

• Rückzug anderer Infrastruktur-Anbieter
  (Kirchengemeinden, Sozialverbände, ...)

• Probleme für Wirtschaft und insbesondere Einzelhandel

Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftliche
Folgen

• Rückgang der Beschäftigung

• Verlust von Kaufkraft

• direkte und indirekte Steuerausfälle

• ???

• ???

Stadt Altena (Westf.)

Lösungskonzepte

• Ausweisung von Baugebieten

• Interkommunales Gewerbegebiet

• Konzentration der (finanziellen) Kräfte
   im Bereich Bildung

• Kooperation mit kommunalen Partnern,
  Sozialpartner, Vereinen und Bürgerschaft

• Ziel: Bewahrung der Zukunftsfähigkeit

Stadt Altena (Westf.)

BEVÖLKERUNGSWANDERUNG
UND DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG
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TOP 5: Bevölkerungswanderung und demographische Entwicklung als Herausforde-
rung für die Regionalplanung

der Sitzung des Regionalrates am 01.07. 2004 in Bönen

Statement von Herrn Sierau, Planungsdezernent der Stadt Dortmund

(Es gilt das gesprochene Wort.
Die Ausdrucke der verwendeten Folien sind beigefügt.)

Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin, meine Damen und Her-
ren. Vielen Dank für die Einladung.

Ich bin heute hier als Vertreter der Stadt Dortmund. Aber: wenn wir uns über das
Thema der Demographie unterhalten und über die Frage der wirtschaftlichen Ent-
wicklung – dann können wir das aus meiner Sicht nicht alleine aus einer kommuna-
len Sicht, sondern wir müssen dazu übergehen, dieses Thema regional zu betrach-
ten und auch anzugehen.

Ich möchte zunächst auf die demographische Situation der Stadt Dortmund einge-
hen. Sie sehen hier die Alterszusammensetzung. Das ist im Prinzip nichts überra-
schendes, das kennen sie aus ihren Städten im Grundsatz auch. Die spezifische Si-
tuation im Altersaufbau der Stadt - auch hier im Prinzip nichts Besonderes -, die Älte-
ren ab 65 und die Jüngeren bis 17 Jahre halten sich ungefähr die Waage, das sind
die beiden Kurven unten knapp unter 20 %. Der Anteil des „Mittelalters“ liegt bei 65
%. Die Ausländerquote ist natürlich schon stark davon geprägt, dass Dortmund eine
Kernstadt, ein Oberzentrum ist. Im Augenblick liegt sie bei 12 – 13 %, wobei es eine
interne Binnendifferenzierung von Stadtbezirk zu Stadtbezirk und von Stadtteil zu
Stadtteil gibt, die auch Segregationsaspekte hat. Viele, die heute in der zweiten,
dritten Generation in der Stadt mit dem Migrationshintergrund leben, haben mittler-
weile einen deutschen Pass und fallen dann in dieser Statistik nicht mehr auf.

Bei Geburten und Sterbefällen gibt es natürlich einen Sterbeüberhang von ungefähr
1500 Menschen. Die Geburtenzahl ist leicht rückläufig. Aber auch die Sterberate ist
nicht mehr ganz so hoch wie beispielsweise Anfang der 80er Jahre. Was auch mit
Alterswanderung und Lebenserwartung zu tun hat.

Bei den Zu- und Abwanderungen sehen Sie gerade in den letzten Jahren 2001, 2002
ein Plus im Saldo. Dieses ist auch noch höher als der Sterbeüberhang. Insgesamt
haben wir also eine positive Bevölkerungsentwicklung.

Ähnlich wie in allen anderen Städten gab es Anfang der 90er Jahre deutliche Zu-
wanderungen. Das war die Zuwanderung aus Südosteuropa und aus den Staaten
der ehemaligen UdSSR. Wir haben die Zuwanderung genauer analysiert und festge-
stellt, dass Dortmund eine bildungsbedingte, ausbildungsbedingte Zuwanderung hat.
Viele Leute kommen wegen der Hochschule, der Fachhochschule oder der berufli-
chen Ausbildungsmöglichkeiten nach Dortmund. Im Nahwanderungsbereich sind
diejenigen, die von Dortmund woanders hinziehen und diejenigen, die nach Dort-
mund zuziehen, abgebildet. Darüber hinaus sehen Sie einen starken Zuzug aus Un-
na, das ist die Zuwanderungsstelle sozusagen ein Sonderfall. Gleichwohl sind auch
einige dabei, die nicht aus dieser Aufnahmestelle kommen, sondern aus dem Stadt-
gebiet Unna nach Dortmund ziehen. Das hat offensichtlich verschiedene Gründe:
Zum Einen sind wir natürlich auch früher davon gekennzeichnet gewesen, dass viele
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Leute von Dortmund weggezogen sind, als die Kinder jung waren. Zum Teil ist das
mit Eigentumsbildung einhergegangen, wobei die Eigentumsbildung nur einen etwa
30%igen Anteil bei der Wegwanderung ausmacht. 70 % derjenigen, die von Dort-
mund ins Umland ziehen, ziehen in die Mietwohnung. Viele von denen, die seinerzeit
weggezogen sind, ziehen heute wegen der Gesundheitsinfrastruktur, aber auch aus
anderen Gründen, wieder zurück.

Aufgrund der Baulandpolitik und der Baulandangebote verzeichnet Dortmund eine
Zuwanderung. Das hat damit zu tun, dass viele, die in Dortmund arbeiten, nicht mehr
pendeln wollen. Insofern kann man schon sagen, dass die wirtschaftliche Situation
die zentrale Frage ist. Aber Wirtschaftspolitik reduziert sich heute sicherlich nicht
mehr auf die Frage, dass man eine Straße hat und ein schönes Grundstück sondern
man muss Wirtschaftspolitik heute auch sehr komplex verstehen, wenn wir uns über
Standortfaktoren unterhalten, Infrastruktur etc.

Wir haben die Zuzüge in neue Wohnbaugebiete, von denen wir reichlich in der Stadt
haben, genauer analysiert. Sie teilen sich so auf, dass ca. Dreiviertel aus der Stadt
kommen. In der zweitgrößten Gruppe haben wir Zuzug aus den Nachbarstädten,
dann Zuzug über Nordrhein-Westfalen hinausgehend und einen Rest aus Deutsch-
land und aus dem Ausland. Seit Jahren haben wir in der Bevölkerungsentwicklung
ca. 590.000 Einwohnerinnen und Einwohner-  wie gesagt, stark zurückzuführen ins-
besondere auf die Zuwanderungen.

In der LDS-Prognose für das Jahr 2020 ist Nordrhein-Westfalen als blaue und Dort-
mund als gelbe Kurve dargestellt und darunter ein paar andere Kernstädte von den
G 8 der Region von Dortmund bis Duisburg. Der Unterschied in der Prognose zwi-
schen Dortmund und den anderen Städten fällt auf. Wir sind immer in einem Kopf-
an-Kopf-Rennen zwischen Dortmund und Essen. Die Essener sind jetzt auf dem
Weg, weniger zu werden. Das ist schlicht darauf zurückzuführen, dass es dort weni-
ger Fläche gibt als in Dortmund. Im Hinblick auf das gesamte Land betrachtet stellt
man fest, dass Dortmund - hier mit so einem leichten Grünton in der Prognose - sich
deutlich von den anderen Teilen des Ballungsraumes Rhein-Ruhr abhebt oder unter-
scheidet. Köln hat ebenfalls noch mit einem sehr moderaten Rückgang zu rechnen.
Alle anderen Kernstädte liegen sehr stark im Minusbereich.

Welche Handlungsbereiche ergeben sich daraus? Es ist schon angesprochen wor-
den, dass die wirtschaftliche Entwicklung ganz wesentlich ist. Wir verfolgen das
dortmund-project. Die Stadt Dortmund ist natürlich im Strukturwandel und darin
schon weit vorangeschritten. Die Arbeitsplätze im Stahlbereich und im Bergbau sind
weitestgehend weg. Auch das Bierbrauen ist nicht mehr so präsent, obwohl Dort-
mund noch Brauereistandort ist. Vor diesem Hintergrund war es wichtig, neue Ar-
beitsplätze in der Stadt zu schaffen.

Bereits Mitte der 80er Jahre hat es die damals als sehr mutig aber auch sehr wichtig
eingestufte Entscheidung gegeben, neben der Universität ein Technologiezentrum
und darauf fußend einen Technologiepark aufzubauen. Das war damals stark um-
stritten, weil man gesagt hat: „Was brauchen wir so etwas Neues hier in der Stadt,
wir haben doch die Montanbereiche?“ Diese Entscheidung hat dazu beigetragen,
dass die Absolventen der Hochschule in der unmittelbaren Nähe als Firmengründer
oder als Beschäftigte in den neu gegründeten Firmen eine Arbeitsmöglichkeit be-
kommen haben. Es handelt sich um Firmen, die im Bereich der Informationstechno-
logie, der Logistik oder auch der Mikrosystemtechnik angesiedelt sind. Jeder 10. Ar-
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beitsplatz im Bereich der Mikrosystemtechnik in Europa ist in Dortmund angesiedelt.
Das sind im Augenblick ungefähr 1 500. Eine absolute Wachstumsbranche. Einige
Firmen in der Stadt können sich am Europäischen Markt ausgesprochen gut be-
haupten und schaffen entsprechend auch immer wieder in der Erweiterung neue Ar-
beitsplätze. Dieser Technologiepark ist eine der Triebkräfte für den Strukturwandel in
der Stadt.

Heute finden sich in diesem Bereich ungefähr 8.500 Arbeitsplätze plus 3.000 Ar-
beitsplätze auf so genannten kleinen Satellitenstandorten drum herum. Wir haben
weitere 7 Standorte im Stadtgebiet für diese neuen Führungsbranchen ausgewählt,
und zwar die Innenstadt, den Technologiepark, das Phoenixgelände und die Stadt-
krone-Ost im Süden und im Norden den e-port - also im Wesentlichen der Hafenbe-
reich –, das Gelände der Westfalenhütte und den so genannten alten Flughafen, eine
Konversionsfläche. Auf diese Flächen wird der Strukturwandel fokussiert. Darüber
hinaus findet der Strukturwandel natürlich auch in der Dortmunder Innenstadt statt.

Das City-Konzept, das vom Rat am 29.04.1999 also vor gut 5 Jahren wieder be-
schlossen worden ist, ist eine Kombination aus öffentlichen Investitionen und sich
daraus ergebenden privaten Folgeinvestitionen. Diese Strategie ist absolut aufge-
gangen. Die Dortmunder City hat nach der Frankfurter Zeil, nach München und Köln
die viert höchste Frequenz pro Stunde in der Bundesrepublik. Wir haben eine hohe
Investitionstätigkeit in der Innenstadt sowohl im Büroneubau aber auch im Bereich
des Einzelhandels, eine sehr gute Kooperationskultur zwischen allen Beteiligten und
kontinuierlich weitere Nachfragen, sich hier zu engagieren, zu investieren. Diese
Entwicklung wird flankiert von einem Einzelhandelskonzept, was nicht nur städtisch
existiert, sondern auch im regionalen Zusammenhang entstanden ist.

In Dortmund gibt es innerhalb der Stadt das System der Stadtteilzentren. Das sind 12
Stadtbezirke á ca. 50.000 Einwohner, also 12 Mittelstädte in der Stadt. Es wird dar-
auf geachtet, dass das Wohnen mit der Bildung, Freizeit, Einkaufen, kultureller Ent-
wicklung zusammen so „aufgestellt“ ist, dass die Menschen gerne in Dortmund woh-
nen. Aplerbeck, der Stadtbezirk der am nächsten am Sauerland liegt, steht bei-
spielsweise in Konkurrenz mit Menden oder Schwerte.

Der Rat hat nach der letzten Kommunalwahl beschlossen, innerhalb dieser Ratsperi-
ode einen neuen Flächennutzungsplan aufzustellen. Der Flächennutzungsplan ist mit
Beschluss des Rates vom 17.06. für ungefähr hundert Flächenfälle, ungefähr 1 %
des Stadtgebietes, noch einmal offengelegt worden. Der Satzungsbeschluss wird
voraussichtlich in einer Sondersitzung des Rates noch vor der nächsten Kommunal-
wahl gefasst. Die Erarbeitung des Flächennutzungsplanes wurde auf Wunsch des
Rates und auch der Bezirksvertretungen von Masterplänen und der Aufstellung inte-
grierter Stadtbezirksentwicklungskonzepte für die 12 Stadtbezirke flankiert. Durch die
intensiven Gespräche mit der Fachwelt in der Stadt, mit der Hochschule haben wir
bei allen fünf Masterplänen, die aufgestellt worden sind, einen hohen Konsens er-
reicht. Sowohl die Masterpläne als auch die integrierten Stadtbezirksentwicklungs-
konzepte sind natürlich rechtlich nicht normierte, sondern informelle Planungskon-
zepte, aber sie haben ein hohes Maß an Transparenz gebracht. Ein hohes Maß an
Kommunikation, ein hohes Maß an Akzeptanz und auch ein hohes Maß an Verstän-
digung über die Ziele in den nächsten Jahren.

Der Flächennutzungsplan ist der maßgebliche Rahmen für die einzelnen Projekte
wie z. B. Phoenix. Hier ist auf ca. 200 ha Fläche einer der Zukunftsstandorte im Be-
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reich Mikrosystemtechnik in Dortmund angesiedelt. Die Westfläche ist mehr für die
wirtschaftliche Entwicklung und den Bereich der Kulturwirtschaft vorgesehen, auf der
östlichen Fläche soll ein Stahlwerk durch einen See, den Phoenixsee, ersetzt wer-
den. Das ist erstens wasserwirtschaftlich möglich, zweitens ist es aber auch sinnvoll,
um den Standort zusätzlich zu profilieren. Der nächste Wasserstandort zum Wohnen
ist in Essen und der nächste Bürostandort am Wasser ist in Duisburg. Insofern kön-
nen Sie schon heute davon ausgehen, dass dieser Standort natürlich auch für diese
Region von Bedeutung ist und Impulse für die regionale Entwicklung geben wird. Im
Planfeststellungsverfahren gibt es noch einige Gesprächsnotwendigkeiten. Letzte
Woche hat der Erörterungstermin im Rathaus stattgefunden und es zeichnet sich ab,
dass wir relativ bald zum Planfeststellungsbeschluss kommen können, auf dessen
Grundlage dann die weiteren Arbeiten vorangebracht werden.

Ein weiteres Handlungsfeld sind die Segregationstendenzen. Dortmund hat eine
Reihe von Projekten, die man unter dem Thema „Soziale Stadt“ subsumieren kann
wie z. B. das Landesprogramm für die Stadtteile mit dem besonderen Erneuerungs-
bedarf oder „Urban II“ in der Nordstadt, wo für die Weiterentwicklung des Stadtteils
Mittel der EU, des Bundes, des Landes und der Stadt zur Verfügung stehen, damit
die Nordstadt wieder an die wirtschaftliche Entwicklung angekoppelt wird und sich
das Image dieses Stadtteils deutlich ändert. Hierbei werden die Akteure und diejeni-
gen, die außerhalb von Politik und Verwaltung was tun wollen, einbezogen.

Darüber hinaus haben wir den Emscher Landschaftspark als Thema. Man muss
heute immer wieder darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, wenn wir über die
Zukunft unserer Städte sprechen, dass wir neben dem Ökonomischen auch das
Ökologische in den Vordergrund stellen, das Soziale und das Partizipative. Das sind
die vier Nachhaltigkeitsfaktoren, von denen wir auch bei uns in der Stadtentwicklung
ausgehen. Eine moderne Wirtschaftspolitik sollte darauf achten, dass die Standort-
faktoren insgesamt passen.

Weiterhin ist die Qualität des Wohnens entscheidend. In Dortmund sind auch im
letzten Jahr wieder 1.500 neue Wohnungen – das entspricht ca, 0,5 % des Bestan-
des - gebaut worden. Insgesamt sind ungefähr 300.000 Wohnungen am Markt. Die
Wohnungspolitik umfaßt im wesentlichen auch den Bereich der Modernisierung.
Auch hier müssen etwa bei Privatisierungen zuverlässige Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden.

Fazit: Die Bevölkerungszahl in Dortmund ist stabil. Dortmund ist die größte Stadt im
Ruhrgebiet. Die Bevölkerung wird älter, bunter - aber nicht weniger, jedenfalls im Au-
genblick nicht. Wir sind mit Fachhochschule und Universität gut ausgestattet. In
Dortmund gibt es interessante Arbeitsplätze, nicht nur in den new-economy-
Bereichen, sondern auch in den Bereichen, die schon da waren: etwa in der Finanz-
wirtschaft oder im Einzelhandel. Dortmund hat Konzepte für die Zukunft der Stadt,
die die Verknüpfungen von verschiedenen Handlungsbereichen in der Horizontalen
aber auch die Integration von Themenfeldern vorsehen. Wir haben eine voraus-
schauende Baulandpolitik mit dem Flächennutzungsplan, ausreichend Potenzial in
allen Lebensbereichen und wir haben eine ganz gute Lebensqualität in der Stadt.
Insgesamt sind das Voraussetzungen, die dazu führen, dass bei uns die Antidepres-
siva-Industrie keine Chance hat.

Ganz herzlichen Dank.
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Demographische Entwicklung
in Dortmund

Stadtrat Ullrich Sierau,

Umwelt- und Planungsdezernent der Stadt Dortmund

Daten zur demographischen
Entwicklung

Altersaufbau der Dortmunder Bevölkerung

Quelle: Stadt Dortmund, Amt für Statistik und Wahlen
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Zu- und Abwanderungen
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Grundgesamtheit 1.149 Personen
in 15 neuen Wohngebieten
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Handlungsbereiche

Standorte neuer Führungsbranchen

• Entwicklung einer neuen
ökonomischen Basis in
den Bereichen IT, MST
und Logistik

• Nutzung vorhandener
Stärken und Potenziale

• (Weiter-)entwicklung von
Flächen:
– ehemals montanindustriell

genutzte Flächen
– Konversionsflächen
– sukzessive Entwicklung

Entwicklung der Dortmunder City

• Entwicklung eines
vielfältigen, lebendigen und
attraktiven Lebensraums

• Stärkung des Oberzentrums
• City-Konzept 2000 als

Handlungsleitlinie zur
zukünftigen Entwicklung

• zahlreiche Einzelprojekte im
öffentlichen und privaten
Bereich

• städtisches und regionales
Einzelhandelskonzept

System der Stadtteilzentren

• historisch gewachsene
Siedlungsstruktur

• polyzentrisches Modell
• funktionale Stärkung der

Nebenzentren
• Entwicklungsplanungen in

den Stadtteilen
• Sicherstellung der

wohnortnahen Versorgung
in den Bereichen Wohnen,
Bildung, Freizeit, Einkauf,
Verkehrsanbindung, Kultur
etc.

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans

• Bedarfsgerechte Ausweisung von
Flächen für die zukünftige
Entwicklung der Stadt

• Wichtige Eckpunkte:
– weniger Wirtschaftsflächen,
– etwas mehr Wohngebiete,
– deutlich mehr Grün

• Umfassende Partizipation
• Verknüpfung mit Masterplänen zu

den Bereichen Umwelt,
Einzelhandel, Wirtschaftsflächen,
Mobilität und Wohnen

• Verknüpfung mit Integrierten
Stadtbezirksentwicklungskonzepten
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Zukunftsstandort Phoenix

• Anerkennung des
Projektes als
Zukunftsstandort NRW
durch die Landesregierung

• insgesamt über 200 ha
Fläche

• Standort für Wohnen und
Arbeiten, Erholung,
Freizeit und Kultur

• Großprojektförderung
durch die EU
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Soziale Stadt

• Nordstadt, Scharnhorst-Ost und
Hörde-Clarenberg als Stadtteile mit
besonderem Erneuerungsbedarf

• Integrierte Handlungskonzepte zur
Stabilisierung und Verbesserung
der Stadtteile liegen vor

• Zahlreiche Projekte im Rahmen der
Gesamtstrategie in den Bereichen
Städtebau, Wohnen, Ökologie,
Wirtschaft, Soziales, Kultur etc.

• Umfassende Kooperation und
Vernetzung in den Stadtteilen

• Einbeziehung der Akteure vor Ort

Emscher Landschaftspark in Dortmund

• Fortsetzung der Initiative der IBA
• Verknüpfung mit gesamtstädtischem

Freiraumkonzept
• Verschiedene Projekte bereits

realisiert und weitere Projekte in
Planung:
• Umbau des Emscher-Systems
• Ökologische Umgestaltung von

Fließgewässern (Grünzüge F und G)
• Phoenix-See in Hörde
• Waldband im Seseke-

Landschaftspark
• Lanstroper Ei
• Kokerei Hansa und Route der

Industriekultur/ Industrienatur
• Freizeitachse Dortmund-Ems-Kanal

Qualitäten des Wohnens

• Sicherstellung und Entwicklung
qualitativ hochwertigen Wohnens
in allen Teilmärkten

• Neubau: Entwicklung und
Bereitstellung ausreichender und
kostengünstiger
Wohnbauflächen

• Wohnbauflächenpotenzial
insgesamt 694 ha (FNP neu)

• Wohnraumbestand sichern und
weiter optimieren

• Integrierte Konzepte in
benachteiligten Quartieren

Fazit

• Bevölkerungszahl ist stabil, größte Stadt im Ruhrgebiet!
• Bevölkerung in Dortmund wird älter, „bunter“ aber (zumindest im

Moment) nicht weniger
• Universität, Fachhochschule etc. wirken als Magneten
• Interessante Arbeitsplätze und moderne Führungsbranchen
• Konzepte für die zukünftige Entwicklung der Stadt liegen vor
• Verknüpfung der unterschiedlichen Handlungsbereiche zur Lösung

der Probleme
• Vorausschauende Baulandpolitik
• Stadt hat deutlich an Wohn-, Aufenthalts- und Lebensqualität

gewonnen
• Handeln gegen den negativen Trend ist erforderlich und lohnt sich

immer

Vielen Dank!
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Niederschrift

über die

Fortsetzung der Sitzung des Regionalrates

vom 01. Juli 2004

am 14. Juli 2004 in Arnsberg

Beginn: 11.00 Uhr
Ende:            11.05 Uhr
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage I)
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Tagesordnung für die Sitzung des Regionalrates am 01.07.2004

21a. Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Ober-
bereich Dortmund – westlicher Teil- (Dortmund, Kreis Unna und Hamm)

Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arns-
berg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund – westlicher Teil-

(Dortmund, Kreis Unna und Hamm)
• Beitrittsbeschluss

Vorlage 28/02/04

1. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg,
Teilabschnitt Oberbereich Dortmund - westlicher Teil (Dortmund / Kreis Unna /
Hamm) im Bereich der Stadt Hamm und der Gemeinde Bönen - Umwidmung von
allgemeinem Freiraum- und Agrarbereich in Bereich für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen (GIB Hamm / Bönen) und Darstellung einer sonstigen regional-
planerisch bedeutsamen Straße

• Erarbeitungbeschluss
Vorlage 29/02/04

22. Mitteilungen

23. Anfragen
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Der Vorsitzende eröffnet die Fortsetzung der Sitzung des Regionalrates und stellt fest,
dass hierzu ordnungsgemäß eingeladen wurde.

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Regierungsvizepräsidenten Kosow, die Bezirksplane-
rin Frau Geiß-Netthöfel und die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Verwal-
tung.

Weiterhin heißt er die Zuhörer willkommen.

Als Vertreterin des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung heißt er Frau
Ministerialrätin Kötter willkommen.

Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift wird das Ratsmitglied Manfred Rahmede für das
an diesem Tag verhinderte Ratsmitglied Pendzich benannt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass auf Antrag der SPD-Fraktion gem. § 9 der Geschäftsord-
nung des Regionalrates eine Sondersitzung des Regionalrates einzuberufen war. Die
Sondersitzung werde im Anschluss an diese Sitzung stattfinden. Zur Beratung seien die
gleichen Sachverhalte vorgesehen. Außerdem sei der Kreis der Eingeladenen identisch.
Der Vorsitzende schlägt daher vor, die gerade eröffnete Sitzung zu unterbrechen und in
die Sondersitzung um 11.30 Uhr übergehen zu lassen und dann in der Sache die entspre-
chenden Beratungen fortzuführen und die Entscheidungen zu treffen. Dieser Vorschlag
wird einstimmig angenommen.

Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um 11.05 Uhr.

......................................                                             .............................................
   Droege, Vorsitzender   Rahmede, Ratsmitglied

.................................................
          Wenner, Schriftführerin



Niederschrift
über die

Sondersitzung des Regionalrates
am 14. Juli 2004

in Arnsberg

Beginn: 11.30 Uhr
Ende:            12.00 Uhr
Anwesende: siehe Anwesenheitsliste (Anlage I)



Tagesordnung für die Sitzung des Regionalrates am 14.07.2004

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Be-
schlussfähigkeit des Regionalrates

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Benennung eines Ratsmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift
4. .Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbe-

reich Dortmund – westlicher Teil- (Dortmund, Kreis Unna und Hamm)

Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg,
Teilabschnitt Oberbereich Dortmund – westlicher Teil-
(Dortmund, Kreis Unna und Hamm)
- Beitrittsbeschluss
Vorlage 28/02/04

1. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg,
Teilabschnitt Oberbereich Dortmund - westlicher Teil (Dortmund / Kreis Unna /
Hamm) im Bereich der Stadt Hamm und der Gemeinde Bönen - Umwidmung von
allgemeinem Freiraum- und Agrarbereich in Bereich für gewerbliche und industrielle
Nutzungen (GIB Hamm / Bönen) und Darstellung einer sonstigen regionalplanerisch
bedeutsamen Straße
- Erarbeitungbeschluss
Vorlage 29/02/04

5. Anfragen
6. Mitteilungen



zu TOP 1: Der Vorsitzende setzt die bereits um 11.00 Uhr begonnene Sitzung fort
und leitet in die Sitzung des Regionalrates über, zu der mit Ladungsfrist
von 7 Tagen aufgrund des Antrages der SPD-Fraktion gem. § 9 der Ge-
schäftsordnung des Regionalrates eingeladen wurde.

Nachdem die Formalien bereits in der um 11.00 Uhr begonnenen Sitzung festgestellt
worden sind, leitet der Vorsitzende über in die Sachdiskussion zum TOP 4.

zu TOP 4: Der Vorsitzende berichtet über ein Gespräch mit Herrn Staatssekretär
Hennerkes und Herrn Abteilungsleiter Krell vom MVEL. Für den Regional-
rat haben Herr Droege, Herr Schneeweis (CDU), Herr Steffen (SPD) und
Herr Dücker (FDP) teilgenommen. Ein Vertreter der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen hat an dem Gespräch nicht teilgenommen. Die Bezirksre-
gierung war durch Frau Geiß-Netthöfel vertreten.

Darüber hinaus informiert der Vorsitzende über ein von ihm in Auftrag ge-
gebenes Rechtsgutachten von Herrn Prof. Stüer zu dem Thema „Formelle
und materielle Zulässigkeit von Beschlüssen des Regionalrates (s. Anlage
II).

Mit der Frage der Zulässigkeit von Beschlüssen des Regionalrates hat sich
in einem von der Fraktion des Bündnis 90/Die Grünen beantragten Eilver-
fahren das Verwaltungsgericht Arnsberg befasst (s. Anlage II). Herr Droe-
ge erklärt in diesem Zusammenhang, dass er vom Vorsitzenden Richter
am Verwaltungsgericht Arnsberg in seiner Eigenschaft als Vorsitzender
des Regionalrates im Zuge der mündlichen Anhörung unter Darlegung
entsprechender Gründe die Abweisung des Eilantrages beantragt habe.
Darüber hinaus liegt ein Schreiben des Regionalratsmitgliedes Brunsmeier
vor (s. Anlage II).
Zum GEP Dortmund/Unna/Hamm hat der Landrat des Kreises Soest einen
Antrag auf Ergänzung der Vorlage 29/02/04 unter Punkt 4 schriftlich ge-
stellt (s. Anlage II).

Herr Regierungsvizepräsident Kosow nimmt zu der Vorlage 28/02/04 Stel-
lung (s. Anlage III).

Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Regionalrat nimmt den Genehmigungserlass vom 17. Juni 2004
des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis.

2. Den aufgeführten Maßgaben des Erlasses wird beigetreten.

Zur Vorlage 29/02/04 liegt ein gemeinsamer Ergänzungsantrag der CDU-,
SPD- und FDP-Fraktion vor.
Über die einzelnen Punkte des Beschlussvorschlages wird einzeln abge-
stimmt.



Der Regionalrat fasst bei 2 Gegenstimmen folgenden Beschluss:
1. Die 1. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungs-

bezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund - westlicher Teil
wird entsprechend der Anlage 1 erarbeitet.

Der Regionalrat fasst bei 2 Gegenstimmen folgenden Beschluss:
2. Im Änderungsverfahren werden die in der Anlage 2 aufgeführten Be-

hörden und Stellen beteiligt.

Der Regionalrat fasst bei 2 Gegenstimmen folgenden Beschluss:
3. Die Frist, innerhalb derer Bedenken und Anregungen vorgebracht wer-

den können, wird auf 3 Monate festgesetzt.

Der Regionalrat fasst bei 2 Gegenstimmen folgenden Beschluss:
4. Der Regionalrat hält den LEP VI-Standort "Hamm-Welver" nicht mehr

als LEP VI-Standort für geeignet. Unter der Voraussetzung der Ge-
nehmigung des ursprünglich im GEP Teilabschnitt Oberbereich Dort-
mund- westl. Teil – vorgesehenen Interkommunalen Gewerbegebietes
Bönen – Hamm ist er bereit, darauf zu verzichten, den LEP VI – Be-
reich als regional bedeutsamen Zukunftsstandort oder Interkommuna-
les Gewerbegebiet Hamm – Welver vorzuschlagen.

Der Regionalrat fasst bei 2 Gegenstimmen folgenden Beschluss:
5. Der Regionalrat hält die Ausweisung des Interkommunalen Gewerbe-

gebietes Unna/Fröndenberg an dem ursprünglich besprochenen
Standort für die Aufnahme von Hochtechnologiebetrieben und gewerb-
lichen Einrichtungen mit besonderem Bezug zum Flughafen Dortmund,
sowie als regionalen, wissenschaftsorientierten Dienstleistungsstandort
für erforderlich und beauftragt daher die Bezirksregierung, ein GEP-
Änderungsverfahren für die 1. Sitzung des neuen Regionalrates vorzu-
bereiten.

Der Regionalrat fasst bei 2 Gegenstimmen folgenden Beschluss:
6. Nach Ansicht des Regionalrates schätzt der Genehmigungserlass die

tatsächliche Situation im Gebiet der Stadt Werne im Zusammenhang
mit der Verfügbarkeit von regionalplanerisch gesicherten GIB falsch
ein. Von daher ist die Einbeziehung des Standortes „Wahrbrink“ erfor-
derlich. Der Regionalrat beauftragt daher die Bezirksplanungsbehörde,
ein GEP-Änderungsverfahren für die 1. Sitzung des neuen Regional-
rates vorzubereiten.

Der Regionalrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:
7. Der Regionalrat weist darauf hin, dass unabhängig vom Bundesver-

kehrswegeplan der viergleisige Ausbau der Strecke Hamm – Dortmund
vorrangige Priorität haben muss.



zu TOP 5: Die CDU-Fraktion stellt eine schriftliche Anfrage zur Novellierung des Lan-
deswassergesetztes.

zu TOP 6: Es wurden mit der Einladung für die Sitzung am 01. 07.2004 verschiedene
Mitteilungen übersandt.

Darüber hinaus lagen in Bönen folgende Mitteilungen aus:

• Zwei, zu den TOP'en 7 bzw. 16 gehörende, ergänzende Informationen

• Anwortschreiben zum Beschluss des Regionalrates vom 25.03.2004
zum Thema „Kommunale Daseinsvorsorge“ und zwar
- Staatskanzlei des Landes NRW        vom 14.06.2004
- Innenministerium des Landes NRW  vom 02.06.2004
- Landkreistag Nordrhein-Westfalen    vom 25.05.2004

• 13. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbe-
zirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund – östlicher Teil – im
Gebiet der Stadt Brilon; Erweiterung des bestehenden Abgrabungsbe-
reiches Steinbruch „Bilstein“
- Genehmigung

• Regionalplanerische Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie
- Erlasse des MVEL des Landes NRW als Zwischennachricht im Ge-

nehmigungsverfahren
• 20. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regie-

rungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Siegen;
• 3. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungs-

bezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen;
• 11. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regie-

rungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund –öst-
licher Teil (Kreis Soest und Hochsauerlandkreis)

• Endbericht (vorläufige Fassung) „Strategische Handlungsfelder in
Nordrhein-Westfalen (ohne Ruhrgebiet)“

Darüber hinaus liegt schriftlich die Ablehnung der Genehmigung der 2. Än-
derung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungsbezirk Arns-
berg, Teilabschnitt Oberbereiche Bochum und Hagen im Gebiet der Stadt
Menden vor.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 12.00 Uhr.

......................................                                             .............................................
   Droege, Vorsitzender   Rahmede, Ratsmitglied

.................................................
          Wenner, Schriftführerin



ANLAGE 2



Mir liegt daran, nicht zuletzt unter Berücksichtigung der Einschätzung von Prof. Stüer, eine rei
bungslose Sitzung sicherzustellen. Ich hoffe und erwarte, dass in der dem Regionalrat vorauslau
fenden Ältestenratsitzung das weitere Procedere einvernehmlich vereinbart werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hermann Josef Droege

Anlagen:
- Schreiben an Prof. Stüer vom 2.7.2004
- Gutachtliche Stellungnahme Prof. Stüer vom 10.7.2004
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Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg
Der Vorsitzende

Herrn
Prof. Dr. Bernhard Stüer
Schützenstraße 21

48143 Münster

Gesehäftsadresse des Regionalrates:
Regionalrat c/o Bezirksregierung Arnsberg
Postfach
59817 Amsberg

Geschäftsadresse des Vorsitzenden:
Vorsitzender des Regionalrates
c/o IHK Siegen
Koblenzer Str. 121
57072 Siegen

Wilnsdorf, 2. Juli 2004

Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbe
reich Dortmund - westlicher Teil (Dortmund, Kreis Unna und Hamm);
Formelle und/oder materiell rechtliche Zulässigkeit von Beschlüssen des Regional
rates

Sehr geehrter Herr Professor Stüer,

zunächst bedanke ich mich noch einmal herzlich für Ihre freundliche Zusage einer kurzfristigen
mündlichen Erörterung des am gestrigen Tag andiskutierten Rechtsproblems, das bis heute weite
re Facetten erhalten hat.

Ich bestätige zunächst Ihre Terminzusagewie folgt:

Donnerstag, 8. Juli 2004 - Rathaus ("Stadthaus") Dortmund,
Büro Stadtdirektor Fehlemann
SüdwaIl2-4, 44122 Dortmund

Den maßqebllchen Sachverhalt möchte ich noch einmal zu Ihrer besseren Orientierung wie folgt
umreißen:

Im Vorfeld der Sitzung des Regionalrates am 1. 7. 2004 hatte die Bezirksregierung in den dem
Regionalrat vorauslaufenden Kommissionssitzungen berichtet, dass ein Erlass der Landesregie
rung vorliege, wonach der vom Regionalrat verabschiedete GEP in der Beschlussfassung nicht
genehmigt würde, sondern vielmehr im Erlasswege die Landesregierung Veränderungen vorge
nommen habe, denen nun beigetreten werden möge. Da dieser Erlass nicht vor der dreiwöchigen
regulären Ladungsfrist vorlag, wünschte die Bezirksregierung diesen Punkt im Zuge einer Erweite
rung der Tagesordnung zusätzlich zu behandeln - Anlage 1 -.

Nach einer kurzen Geschäftsordnunqsdlskussion beschloss der Regionalrat mit knapper Mehrheit
vonCDU und FDP, den Punkt nicht auf die Tagesordnung zu setzen. Dieser Beschluss erfolgte

Geschäftsstelle des Regionalrates:
Tel: 02931 - 82 23 41 Fax: 02931 - 823427
E-Mail: geschaeft...stelle.regionah-at(ciibezrea-arn..4berg.nrw.de
Internet:www.bezreg-am..4ber&nrw.de

Vorsih.ender des Regionalrates:
Tel: 0271 - 3302312 Fax: 0271 - 330244 380
E·Mail:droegeh@siegen.ihk.de
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4. Bei dieser Verfahrensweise könnte offen bleiben, ob eine Vertagung am 1.7.2004 und
Fortsetzung der Sitzung am 14.7.2004 den geschäftsordnungsmäßigen Anforderungen ent
spricht. In der Geschäftsordnung ist zwar neben der Unterbrechung auch die Vertagung
erwähnt. Über die Frage, ob darunter auch eine Fortsetzung der Sitzung ohne Beachtung
von Ladungsfristen zu verstehen ist, zu der im Anschluss an die erste Sitzung später gela
den wird, besagt die Geschäftsordnung nichts. Ob es sich bei dem gewählten Verfahren ei
ner Fortsetzung um einen allgemeinen, für kommunale Sitzungen geltenden Grundsatz
handelt, soll hier nicht abschließend beurteilt werden. Insoweit erscheint das Verfahren je
denfalls nicht völlig unangreifbar.

5. Ihre Ladung vom 5.7.2004 hält die in der Geschäftsordnung vorgesehene Siebentagesfrist
ein. Es müssen allerdings für die Abkürzung der Ladungsfrist dringende Gründe bestehen
(§ 9 III GeschO RR). Hierzu ist im Antrag der SPD-Fraktion vorgetragen worden. Vor al
lem wird auf die Dringlichkeit verwiesen, den Gebietsentwicklungsplan möglichst bald in
Kraft treten zu lassen. An die Dringlichkeit stellt die Rechtsprechung zwar entsprechende
Anforderungen. Es müssen allerdings nicht die Anforderungen an eine äußerste Dringlich
keit gegeben sein, wie sie im Kommunalrecht bei Dringlichkeitsbeschlüssen bekannt sind.

6. Ob zu der Sitzung um 11.30 Uhr bereits durch Ihre erste Ladung vom 1.7.2004 oder erst
durch die zweite Ladung vom 5.7.2004 ordnungsgemäß geladen worden ist, kann auf sich
beruhen. Wird die ordnungsgemäße Ladung zu der Sitzung später angefochten, müsste
dargelegt werden, dass weder die erste noch die zweite Ladung nicht ordnungsgemäß wa
ren. Bei der vorgeschlagenen Verfah.rensweise würden die Beratungen daher von zwei La
dungen gestützt.

7. In der Sache stellt sich für den Regionalrat die Frage, ob der den Auflagen des Ministeri
ums beitritt. Dies ist eine regionalpolitische Fragestellung, die über eine juristische Bewer
tung hinausgeht.

8. Sollte der Regionalrat mehrheitlich der Auffassung sein, dass den Auflagen im Erlass vom
17.6.2004 ganz oder teilweise nicht beigetreten werden soll, wäre das Inkrafttreten des Ge
bietsentwicklungsplans vorerst nicht zu bewirken, da nur bei einem uneingeschränkten
Beitrittsbeschluss des Regionalrates die Bekanntmachung des GEP erfolgen kann. Insoweit
bildet der Genehmigungserlass eine Einheit und kann nicht in zustimmende bzw. ableh
nende Teile zerlegt werden.

9. Vor .diesem Hintergrund könnte es sich empfehlen, unter bestimmten Voraussetzungen
dem Erlass des Ministeriums insgesamt beizutreten. Eine solche Zustimmung des Regio
nalrates käme vor allem darin in Betracht, wenn in Aussicht stünde, dass die noch strittigen
Teile aus dem Erlass in einem Änderungsverfahren im Sinne der Mehrheit des Bezirkspla
nungsrates geregelt würden. Sollten sich entsprechende Absichtserklärungen der Landes
regierung abzeichnen, könnte dem Erlass des Ministeriums insgesamt beigetreten werden,
um damit die Voraussetzungen für ein baldiges Inkrafttreten des Gebietsentwicklungsplans
zu schaffen. Denn anderenfalls würde dessen Inkrafttreten zunächst ggf. über längere Zeit
insgesamt blockiert. Sollte das Ministerium bei der Auffassung im Erlass vom 1.7.2004
verbleiben, könnte nur durch ein Gerichtsverfahren eine Klärung herbeigeführt werden,
was allerdings entsprechend lange dauern könnte. Eine Klärung wäre dann erst in einem
Jahr oder vielleicht auch erst in zwei Jahren möglich. Schließen sich noch weitere Rechts
züge an, könnte das Inkrafttreten des Gebietsentwicklungsplans auch noch eine darüber er
heblich hinausgehende Zeit blockiert sein.

10.Sollten sich die strittigen Fragen nicht im Sinne der Mehrheit des Regionalrates klären las
sen, wäre bei der Versagung einer Genehmigung für die in Aussicht genommene Änderung
eine verwaltungsgerichtliche Klage des Regionalrates möglich Die Verpflichtungsklage
auf Erteilung einer Genehmigung wäre die statthafte Klageart. Der Regionalrat könnte gel-
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10. Juli 2004

Gebietsentwicklungsplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbe
reich Dortmund - westlicher Teil

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Droege!

Die mir gestellten Fragen beantworte ich auf der Grundlage der überreichten Beratungsunter
lagen und im Anschluss an die mit Ihnen geführte ausfiihrliche Besprechung wie folgt:

1. Das Ministerium für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes NRW hat durch Er
lass vom 17.6.2004 die Genehmigung des vorgenannten Gebietsentwicklungsplans nach
§ 16 I LPIG mit verschiedenen Auflagen verbunden, über deren Beitritt durch den Regio
nalrat zu befinden ist Es geht dabei vor allem um verschiedene Gewerbeflächen, die von
der Genehmigung ausgenommen worden sind. Zugleich ist aber auch in Aussicht gestellt
worden, dass in einem gesondert einzuleitenden Änderungsverfahren wohlwollend über die
Frage befunden werde, ob den Änderungen zugestimmt werden könne.

2. Auf der Sitzung des Regionalrates in Bönen am 1.7.2004 wurde die Tagesordnung um den
vorgenannten Beratungsgegenstand erweitert, sodann nacheiner Sitzungsunterbrechung al
lerdings beschlossen, den Beratungsgegenstand zu vertagen und auf einer neu einzuberu
fenden Sitzung weiter zu behandeln. Zu dieser Fortsetzungssitzung am 14.7.2004, 11.00
Uhr, haben Sie unter dem 2.7.2004 mit entsprechenden Beratungsgegenständen eingela
den. Auf Antrag der SPD-Fraktion haben Sie unter dem 5.7.2004 zu einer Sitzung eben
falls am 14.7.2004, allerdings beginnend um 11.30 Uhr eingeladen.

3. Es empfiehlt sich, die (Fortsetzungs-)Sitzung des Regionalrates am 14.7.2004 um 11.00
Uhr zu eröffnen, die geschäftsordnungsmäßigen Regularien festzustellen und sodann dem
Gremium zu empfehlen, die Sitzung bis 11.30 Uhr zu unterbrechen. Zur Begründung
könnte darauf verwiesen werden, dass eine einheitliche Beratung beginnend mit der in der
zweiten Ladung enthaltenen Uhrzeit zweckmäßig erscheint. Es findet dann eine Sitzung
statt, die lediglich bis 11.30 Uhr unterbrochen ist und sodann als einheitliche Beratung
fortgesetzt wird. Auf einen entsprechenden Geschäftsordnungsantrag könnte darüber abge
stimmt werden.
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Insbesondere die streitige Abgrenzung des Gewerbegebietes .Hamrn Bönen ("Sprung über dieAutobahn") wurde seinerzeit auf ausdrückliches Betreiben des vorherigen RegierungspräsidentenKuschke beschlossen. Mit dieser Planungsentscheidung zugunsten einer interkommunalen Zusammenarbeit war darüber hinaus explizit eine regionalplanerische Festlegung durch den Regionalrat insoweit verbunden, als bestimmt wurde, dass in diesem Gewerbegebiet und den angrenzenden, bereits besiedelten Bereichen, das,Kompetenzfeld "Logistik" angesiedelt werden sollte.Ausdrücklich ist in diesem Sachzusammenhang beschlossen worden, dass noch vor Festlegungder übrigen Kompetenzfelder im Regierungsbezirk Arnsberg sozusagen vorab diese LogistikStandort-Entscheidung u.a. aus Gründen der Verkehrsgunst im Bereich Hamm-Bönen lokalisiertwerden sollte.

M. E. hat mit dieser Beschlussfassung vor dem Hintergrund und auf Grundlage eines neuen Gebietsentwicklungsplanes der Regionalrat kraft gesetzlicher Zuständigkeiten bewusst eine regionalplanerische Entscheidung 1Weichenstellung vorgenommen, in die durch den nun streitigen Erlassder Landesregierung eingegriffen wird. Sowohl hinsichtlich dieses Planbereiches als auch in Bezugauf andere gewerbliche Siedlungsbereiche, zugunsten derer parallel zum GEP-Verfahren diebetreffenden Kommunen bereits ihre Flächennutzungspläne angepasst haben, stellt sich die Landesregierung nun per Erlass streitig.

Vor diesem Hintergrund wäre also konkret zu prüfen, ob und ggf. inwieweit der Erlass der Landesregierung durch Beschluss des Regionalrates im Klagewege anzugreifen wäre, wenn der Regionalrat bei seiner Auffassung verbleibt, dass der GEP in der Fassung, wie sie zur Genehmigung inDüsseldorf vorgelegt wurde, auch in Kraft treten soll, oder anders formuliert, der Regionalrat nichtbereit ist, den Maßgaben beizutreten.

Zur politischen Einordnung sei angemerkt, dass Minister Horstmann (Planungsministerium) signalisiert hatte, die Genehmigung für diesen GEP auszusprechen, dann allerdings das Umweltministerium die Mitschrift verweigert hat.

(Politisch) pikant wird die Angelegenheit noch in besonderer Weise dadurch, dass die Bezirkaregierung den Regionalrat aufgefordert hat, den Beitrittsbeschluss zum Erlass zu fassen und untereinem weiteren Tagesordnungspunkt sofort die Einleitung eines Änderungsverfahrens zum geradein Kraft tretenden GEP zu beschließen, um diesen wieder zu ändern mit der Zielrichtung, die gerade versagte Gewerbefläche in Hamm-Bönen nun in einem Änderungsverfahren durchzusetzen.Für dieses Änderungsverfahren habe die Landesregierung wohlwollende Prüfung signalisiert, sodie Bezirksregierung - Anlage 5 -.

Dieser Verfahrensvorschlag ist wegen seiner besonderen polltischen Brisanz ("die Landesregierung nimmt uns auf den Arm!") und wegen der Rlslkoelnschätruoadass das Änderungsverfahrenam Ende doch nicht erfolgreich beendet werden kann wegen der Einflussnahme der Umweltverbände und der GÜNEN, auf wenig Beqeisterunq gestoßen.

Sehr geehrter Herr Professor Stüer,
ich bin Ihnen sehr verbunden, wenn wir hinsichtlich dieser einzelner Fragestellungen am kommenden Donnerstag zu einer ersten Einschätzung kommen können.

Sollten sich vorab noch Rückfragen ergeben, so erreichen Sie mich unter 0271 13302 310 odernötigenfalls unter der Handy-Nr. 0173/7026552.

Eine gute Anreise wünschend verbleibe ich bis Donnerstag

mit freundlichen Grüßen

Hermann Josef Droege 5 Anlagen
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erklärtermaßen in der Absicht, dass der Vorsitzende des Regionalrates in Begleitung der Frakti
onsvorsitzenden sowie der Regierungspräsidentin kurzfristig in einem persönlichen Gespräch mit
Minister Horstmann bzw. "der Landesregierung" die Thematik noch einmal erörtern solle um deut
lich zu machen, dass man ohne Weiteres nicht bereit sei, den Maßgaben so beizutreten (materielle
Begründung an späterer Stelle).

Mit diesem Beschluss war also die feste Absicht verbunden, nochvor der Sommerpause, etwa
innerhalb von 14 Tagen, eine weitere Regionalratssitzung folgen zu lassen, um nach dem ange
strebten Gespräch mit der Landesregierung und dann evtl, vorliegenden neuen Erkenntnissen
über eine Kompromisslösung zu entscheiden.

Im weiteren Verlauf der Regionalratssitzung machte dann die Bezirksregierung darauf aufmerksam
(nach verwaltungsinterner Klärung), dass die Ladungsfrist für eine weitere Regionalratssitzung
entsprechend der Geschäftsordnung bei drei Wochen liege und von daher eine weitere Sitzung
noch vor den Sommerferien nicht mehr möglich sei, da es vermutlich an der besonderen Dringlich
keit ermangele. Insbesondere die ursprünglich diskutierte Begründung einer ab dem 21. 7. grei
fenden SUP-Regelung reiche als besonderer Dringlichkeitsgrund nicht hin.

"Nach einer Sitzungsunterbrechung und nach Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden und der
Bezirksregierung (Ältestenrat) wurde autqrund eines Vorschlags aus dieser Runde beschlossen,
die Sitzung lediglich abzubrechen und am 14. 7. "fortzusetzen", um dann erneut über den GEP
Dortmund zu beraten.

Voraussetzung hierfür war allerdings, dass mit dem Ziel einer fortzusetzenden Beratung der Punkt
"GEP Dortmund" zunächst auf die Tagesordnung genommen wurde. Dies erfolgte dann auch per
Geschäftsordnungsantrag und entsprechendem (deutlichen) Mehrheitsbeschluss. Nach dieser
Entscheidung wurde einem weiteren Geschäftsordnungsantrag in Absprache der beiden großen
Fraktionen sowie der FDP entsprochen, tatsächlich diese Sitzung zu diesem Zeitpunkt abzubre
chenund am 14.7. wieder aufzunehmen - Anlage 2-.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob dieses Procedere zulässig war. Mangels kon
kreter Regelung in der Geschäftsordnung ist zu hinterfragen, ob der Regionalrat als Kollegialorgan
sich selbst per Mehrheitsbeschluss vertagen durfte, weil in dem relevanten Sachpunkt weiterer
Klärungsbedarf bestand. "

Sollte diese Frage verneint werden müssen, würde sich möglicherweise in der Konsequenz das
Problem ergeben, dass in einer unzulässigerweise vertagten Sitzung zu fassende Beschlüsse
ebenfalls rechtswidrig sein könnten.

Um die bisher angesprochenen rechtlichen Unsicherheiten auszuschließen, hatte die Bezirksregie
rung angeregt, die CDU-Fraktion möge gern. § 8 Abs. 2 Landesplanungsgesetz einen Antrag auf
unverzügliche Einberufung des Regionalrates stellen, wobei ich allerdings dieses Ansinnen nach
Rücksprache mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden zurückgewiesen habe. Diese AntragsteIlung hat
dann unter dem Datum vom 4. 7. 2004 mit Eingang am 5. 7. 2004 die SPD-Fraktion übernommen
(s. Anlage), wobei entsprechend der Geschäftsordnung diesem Antrag stattzugeben war. Dement
sprechend ist am 5. 7. 2004 zu einer weiteren Sitzung des Regionalrates entsprechend dem An
trag der SPD-Fraktion ebenfalls für den 14 7. 2004 eingeladen worden - Anlagen 3 u. 4 -.

Rechtlich zu überprüfen wäre in diesem Zusammenhang auch die Begründetheit der behaupteten
dringlichen Gründe für die Einberufung der Sitzung mit verkürzter Ladungsfrist. In unserem Tele
fongespräch hatte ich bereits argumentiert, dass der Hinweis auf bevorstehende Ferien oder
Kommunalwahlen mit potenziellen Stichwahlen aus meiner Sicht bestenfalls "politische Dringlich
keitsgründe" sein könnten, aber keine juristischen. Rechtlich gesehen wäre es durchaus möglich,
in der ersten Ferienwoche (unter Einhaltung einer ordnungsgemäßen Ladungsfrist) notwendige
planungsrechtliche Beschlüsse zu fassen.

Über die bisher erörterten Geschäftsordnungsfragen und Ladungsfristen stellt sich zusätzlich fol
gende materiell-rechtliche Problematik:



3

tend machen, dass die Nichtgenehmigung der beabsichtigten Planung die Rechte des Regi
onalrates verletzt. Denn der Regionalrat ist kein lediglich staatliches Organ, sondern ver
eint in sich zugleich kommunalen Elemente, die ihn vom Ansatz her auf eine Ebene mit
den kommunalen Organisationseinheiten wie etwa auch dem Landschaftsverband stellen.
Die Klage wäre begründet, wenn die Genehmigung durch das Ministerium zu Unrecht ver
sagt worden ist.

11. Es empfiehlt sich, zunächst mit den hier unterbreiteten Verfahrensvorschlägen die Sitzung
am 14.7.2004 durchzuführen und nach dem Ausgang der Beratungen bei Bedarf weitere

. Fragestellungen einer Klärung zuzuführen.

Mit freundlichen Grüßen
".,~; ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~~ ~~~; ~:::::,:::: :;~::::: :::::::;::.

1111!1!~:jll:::~!!!:·:·

(Prof. Bernhard Stüer)
Rechtsanwalt



vorab per Telefax: 02931/802
456

Verwaltungsgericht Arnsberg
Jägerstr. 1

59821 Arnsberg

Nr.: 02148/04 Grüne Regional- SekretariatKatharina Naw- 12.07.2004 ach 1kn
rat 1Reg.-Bez. rath Durchwahl:52091 15
Arnsberg

des Herrn Udo Werner, Mitglied der Grünen Fraktion im Regional
rat, Regierungsbezirk Arnsberg, Diekampstraße 37,44787 Bochum

- Antragsteller -

Verfahrensbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Meisterernst, Düsing, Manstetten, Dr. Schulze, Kett
ner, Achelpöhler, Dr. Kauch, Lensing, Geiststraße 2, 48151 Münster

gegen

1. den Vorsitzenden des Regionalrates des Regierungsbezirks
Arnsberg Hermann-Josef Droege, Bezirksregierung Arnsberg,
Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg

- Antragsgegner zu 1) -

2. den Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg, Bezirksregie
rung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 59821

- Antragsteller zu 2) -

wegen: Landesplanungsrecht
hier: Erlass einer einstweiligen Anordnung

-
MEISTERERNST
OÜSING
MANSTETTEN

Rechtsanwälte· Notare

Bernd Meisterernst
Notar, Fachanwalt für
Arbeits- und Sozialrecht

Mechtild Düsing
Notarin, Fachanwältin tür
Verwaltungsrecht

Dietrich Manstetten
Fachanwalt für
Arbeitsrecht

Dr. Frank Schulze
Fachanwalt für
Verwaltungsrecht
Dipl.- Verwaltungswirt

Klaus Kettner
Fachanwalt für
Arbeitsrecht

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für
Verwaltungsrecht

Dr. Petra Kauch
Rechtsanwä ltin

Burkard Lensing
Rechtsanwalt

Geiststraße 2

D-48151 Münster

Tel. 0251/5 20 91-0

Fax0251/52091-52

E-Mail: post@meisterernst.de

www.meisterernst.de

Sparkasse Münsterland Ost

Kto.-Nr. 299 602

BLZ400 501 50

Postbank Dortmund

Kto.-Nr. 162 811-461

BLZ440 10046

UStNr.: 337/5716/0084

• • • • •
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Antrag vom 04.07.2004 beantragt worden ist, dem der Vorsitzende des Regio
nalrates durch die Einladung vom 05.07.2004 durch Einladung zum 14.07.2004
gefolgt ist. Auch bezogen auf den Antrag vom 04.07.2004 wäre es ohne weite
res möglich gewesen eine Sitzung des Regionalrates mit der normalen dreiwö
chigen Ladungsfrist einzuberufen und dies sogar noch vor der Ferienpause in
Nordrhein-Westfalen.

Das vorgesehene Verfahren; Vertagung der Sitzung vom 01.07.2004 auf den
14.07.2004 und Einberufung einer weiteren Sitzung für den 14.07.2004 wird be
reits nach seinem äußeren Ablauf nicht den strengen formalisierten Verfahren,
der für die Aufstellung eines Gebietsentwicklungsplans gilt, gerecht.

2. Anordnungsgrund

Der Antragsteller kann auch einen Anordnungsgrund geltend machen.

Durch die Beschlussfassung über die Vorlage 28/02/04 würde der Regionalrat
den Beitritt zum Erlass des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landespla
nung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.06.2004 erklären.

Mit dem Beitrittsbeschluss und seiner Bekanntgabe tritt der Gebietsentwick
lungsplan in Kraft. Es entsteht also ein unmittelbarer Rechtsverlust für den An
tragsteller, da er keine Gelegenheit hat, sich auf die entsprechende Beschluss
fassung hinreichend vorzubereiten. Gleiches gilt dann für den Beschluss
29/02/04, der nichts anderes zum Inhalt hat, als einen Beschluss zur Änderung
des soeben beschlossenen Gebietsentwicklungsplans. Weshalb die Be
schlussfassung über die Änderung eines Gebietsentwicklungsplans, die ein
längeres Verfahren nach sich zieht, im Dringlichkeitsverfahren beschlossen
werden sollte, ist nicht ersichtlich. Für die Behandlung dieses Tagesordnungs
punktes bleibt nach Absetzen des Tagesordnungspunktes 28/02/04 im Übrigen
auch kein sinnvoller Raum, da es keinen Sinn macht, einen Gebietsentwick
lungsplan zu ändern, der noch gar nicht beschlossen worden ist. Die Be
schlussfassung über den GEP hat allerdings zu unterbleiben, da ansonsten
vollendete Tatsachen geschaffen werden würden.

Dem Antragsgegner ist eine Ablichtung dieses Schriftsatzes vorab per Telefax
übermittelt worden.

Als Anlage zu diesem Schriftsatz überreichen wir:

- Vorlage 28/02/04 zur Sitzung des Regionalrates vom 01.07.2004
- Vorlage 29/02/04 zur Sitzung des Regionalrates vom 01.07.2004

Die Geschäftsordnung des Regionalrates
Den Antrag der SPD Fraktion vom 04.07.2004

- Die Einladung des Antragsgegners zu 1) zur Sitzung des Regionalrates am
14.07.2004

• • • • 11
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§ 9 Abs. 3 Satz 1 GO RR begründet ein subjektives Recht der Regionalratsmit
glieder auf Einhaltung der dreiwöchigen Ladungsfrist. Denn bei dieser Bestim
mung handelt es sich nicht bloß um eine objektive Ordnungsvorschrift. Vielmehr
dient diese Bestimmung neben dem mit ihr verfolgten Allgemeininteresse zu
mindest auch dem Individualinteresse der einzelnen Regionalratsmitglieder.
Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NW (OVG NW, NVwZ
- RR 19954, 591 = NWVBI 1995,251; OVG NW, Beschluss vom 15.07.1994,
Az.: 15 B 826/94) hat ein Ratsmitglied grundsätzlich einen Anspruch auf Ein
haltung der Ladungsfristen. Wörtlich führt etwa das OVG NW (OVG, NVwZ 
RR 1995, 591) folgendes aus:

"So begründet auch die Bestimmung zur rechtzeitigen Ladung und zur
bestimmte Fristen wahrenden Bekanntgabe der Tagesordnung allein
(Mitwirkungs-) Rechte des einzelnen Ratsmitgliedes, ... Das Erfordernis
der rechtzeitigen Ladung unter Angabe der Tagesordnung soll das ein
zelne Ratsmitglied in die Lage versetzen, sein Mitgliedschaftsrecht durch
sachgerechte Vorbereitung möglichst effektiv ausüben zu können. "

Diese Rechtsprechung lässt sich auf die Mitwirkungsrechte des Mitglieds eines
Regionalrates übertragen. Auch hier bedarf das einzelne Mitglied des Schutzes
vor einer Überrumpelung, um sich rechtzeitig mit dem Gegenstand der Sitzung
vertraut zu machen. § 9 Abs. 2 Satz 1 GO RR dient damit dem Schutz der ein
zelnen Regionalratsmitglieder vor Überrumpelung und räumt ihnen damit sub
jektive Rechte im Interesse der Funktionsfähigkeit des Regionalrates ein. Das
Regionalratsmitglied hat damit grundsätzlich einen Anspruch auf Einhaltung der
dreiwöchigen Ladungsfrist.

Die dreiwöchige Ladungsfrist gilt allein dann nicht, wenn nach § 9 Abs. 3 Satz 2
GO RR ein dringender Fall vorliegt, so dass lediglich eine siebentägige La
dungsfrist gelten würde. Ein dringender Fall ist dann anzunehmen, wenn Grün
de des Allgemeinwohls eine beschleunigte planerische Entscheidung rechtferti
gen. Objektive, planerische Gründe bzw. Gründe des Allgemeinwohls müssten
also für die Dringlichkeit des Falls sprechen. Politische Opportunitätsüberlegun
gen wegen der anstehenden Kommunalwahlen oder eine Sitzungspause im
Sommer vermögen keine Dringlichkeit zu begründen. Zu vergleichen ist die Si
tuation, die einträte, wenn die Sitzung ordnungsgemäß mit einer Ladungsfrist
von drei Wochen eingeladen wird und der Situation, die eintritt, wenn die Sit
zung innerhalb von sieben Tagen eingeladen wird. Ein Eilbedürfnis ist insoweit
nicht erkennbar. Weder ist ersichtlich, weshalb am 01.07.2004 unbedingt der
Punkt auf die Tagesordnung gesetzt werden musste. Dies ergibt sich unschwer
auch aus dem Umstand, dass die Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes in
die Tagesordnung zunächst abgelehnt worden ist und auch in dem Moment, in
dem die Sitzungsmitglieder die Aufnahmen dieses Tagesordnungspunktes ge
gen den Willen des Antragstellers beschlossen haben, die Sitzung sogleich um
14 Tage vertagt worden ist. Entweder eine Angelegenheit ist eilig, dann muss
über sie sofort entschieden werden, oder eine Angelegenheit ist nicht eilig, dann
war die nachträgliche Änderung der Tagesordnung nicht gerechtfertigt. Ähnli
ches gilt im Hinblick auf den Antrag der SPD Fraktion im Regionalrat, eine Eil
sitzung des Regionalrates für den 14.07.2004 einzuberufen, wie dies mit dem

• • • • •
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Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion des Antragstellers widersprach dieser
Vorgehensweise. Gleichwohl wurde die Tagesordnung geändert. Unmittelbar im
Anschluss an die Aufnahme des Tagesordnungspunktes GEP Dortmund/ Unna/
Hamm wurde die Sitzung unterbrochen. Sie soll am 14.07.2004 ab 11:00 Uhr
fortgesetzt werden.

Nach der Sitzung am 01.07.2004 beantragte die SPD Fraktion im Regionalrat
Arnsberg die Einberufung einer Sitzung des Regionalrates, bei Verkürzung der
Ladungsfrist aus dringenden Gründen auf sieben Tage. Die SPD Fraltopm be
antragte die Vorlage 28/02/04 sowie die erste Änderung des GEP Dortmund/
Unna/ Hamm mit der Vorlage 29/02/04 auf die Tagesordnung zu setzen. Der
Antrag sieht weitere Beschlussvorschläge vor.

Der Antragsgegner zu 1) berief daraufhin mit Einladung vom 05.07.2004 eine
weitere Sitzung des Regionalrats für Mittwoch, den 14.07.2004 um 11:30 Uhr
ein.

Am 14.07.2004 sollen folglich jetzt zwei Sitzungen stattfinden:

Zum einen die Fortsetzung der Sitzung vom 01.07.2004 sowie die von der SPD
beantragte Sitzung mit verkürzter Ladungsfrist.

11. Rechtliche Würdigung

1. Anordnungsanspruch

Nach § 9 Abs. 3 Satz 1 der Geschäftsordnung des Regionalrates beträgt die
Ladungsfrist drei Wochen.

Diese Bestimmung räumt den einzelnen Regionalratsmitgliedern ein subjektives
Recht darauf ein, dass Tagesordnungspunkte nur dann im Regionalrat verhan
delt werden, wenn diese Ladungsfrist eingehalten wird.

Zwar handelt es sich bei Geschäftsordnungen des Regionalrates ebenso wenig
wie bei Geschäftsordnungen der Gemeinderäte um Rechtsnormen, da es sich
insoweit nicht um Satzungen, sondern bloß um Verwaltungsvorschriften zur
Regelung der inneren Angelegenheiten der Vertretungskörperschaft handelt.

Vgl. OVG NW, OVGE 31, 10 (17)

Allerdings geht die ständige Rechtsprechung zu Recht davon aus, dass sich
Ratsmitglieder auf Bestimmungen der Geschäftsordnung berufen können, dass
sich also aus den Geschäftsordnungsregelungen subjektive Rechte des Innen
rechts ergeben können.

OVG NW, NVwZ RR 1995,591; OVG NW, NVwZ RR 1996,222

• • • • •
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ne bedürfen gem. § 16 Abs. 1 Satz 1 Landesplanungsgesetz der Genehmigung
der Landesplanungsbehörde.

Der Regionalrat stellte am 28.07.2003 den Gebietsentwicklungsplan (GEP) für
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund - westli
cher Teil - (Dortmund/ Kreis Unna/ Hamm) auf und legte ihn dem Ministerium
für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nordrhein-Westfalen gem.
§ 16 Landesplanungsgesetz zur Genehmigung vor.

Die Genehmigung wurde durch das Ministerium nicht uneingeschränkt erteilt.
Durch Erlass des Ministeriums vom 17.06.2004 wurde die uneingeschränkte
Genehmigung verweigert.

Zahlreiche Änderungen des GEP wurden angemahnt.

Für die Sitzung des GEP am 01.07.2004 wurde durch die Vorlage 28/02/04 vor
geschlagen, dem Erlass des Ministeriums beizutreten.

Durch die Sitzungsvorlage 29/02/04 für diese Sitzung wurde vorgeschlagen,
einen Erarbeitungsbeschluss für eine erste Änderung dieses GEP zu fassen.

Diese Vorlage wurde erst in der Sitzung am 01.07.2004 als Tischvorlage ver
teilt.

In der Sitzung am 01.07.2004 wurde unter TOP 11 "Feststellung des Tagesord
nung" durch die Regierungspräsidentin beantragt,zusätzlich den Tagesord
nungspunkt "GEP Dortmund/ Unna/ Hamm" aufzunehmen und die Vorlagen
28/02/04 und 29/02/04 zu beschließen.

Dieser Antrag wurde durch den Regionalrat abgelehnt, da beide Vorlagen nur
äußerst kurzfristig als Tischvorlagen vorgestellt worden sind. Deshalb wurde die
Aufnahme dieser Tagesordnungspunkte in die Tagesordnung der Sitzung am
01.07.2004 durch den Regionalrat abgelehnt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung des Regionalrates am 01.07.2004, vor dem
vorletzten Tagesordnungspunkt "Mitteilungen" wurde die Sitzung durch den An
tragsgegner zu 1) unterbrochen, um die Fraktionsvorsitzenden der im Regional
rat vertretenden Parteien über eine Meinungsänderung der CDU Fraktion zu
informieren. Nach Wiederaufnahme der Sitzung erklärte er, dass die Tagesord
nung jetzt nachträglich geändert werden solle und die Vorlagen 28/02/04 und
29/02/04 auf die Tagesordnung gesetzt werden sollten. Zur Begründung führte
er an, es handele sich um dringliche Angelegenheiten, allerdings seien wohl die
Voraussetzungen für eine Verkürzung der Einladung zum Regionalrat nicht ge
geben, da die Ladungsfrist von drei Wochen nach § 9 Abs. 3 der Geschäftsord
nung einzuhalten sei. Um dies zu umgehen, sei die Tagesordnung zu ändern,
unmittelbar danach solle die Sitzung unterbrochen werden und in 14 Tagen
fortgesetzt werden.

• • • • •
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Namens und in Vollmacht des Antragstellers beantragen wir:

1.
Den Antragsgegner zu 1) im Wege der einstweiligen Anordnung zu ver
pflichten, den zu den Vorlagen 28/02/04 und 29/02/04 auf die Tagesord
nung der Fortsetzung der Regionalratssitzung vom 01.07.2004 am
14.07.2004 gesetzten Beschlussgegenstand (Beitrittsbeschluss zum Er
lass des Ministeriums für Verkehr, Energie und Landesplanung des Lan
des Nordrhein-Westfalen vom 17.06.2004) sowie den Beschluss zur Vor
lage 29/02/94 zur ersten Änderung des GEP DO/UN/HAM von der Ta
gesordnung abzusetzen.

2.
Dem Antragsgegner zu 2) auf dem Wege der einstweiligen Anordnung zu
untersagen, auf die Tagesordnung der Fortsetzungssitzung des Regional
rats am 14.07.2004 die Vorlagen 28/02/04 und 29/02/04 erneut zu setzen.

3.
Der Antragsgegner zu 1) wird im Wege der einstweiligen Anordnung ver
pflichtet, die Beschlussfassung

- Zu den Vorlagen 28/02/04 und 29/02/04
- Zu den weiteren Beschlussanträgen der SPD Fraktion vom

04.07.2004

von der Tagesordnung der Regionalratssitzung vom 14.07.2004
abzusetzen.

4.
Dem Antragsgegner zu 2) wird im Wege der einstweiligen Anordnung
untersagt, die Beschlussfassung

- Zu den Vorlagen 28/02/04 und 29/02/04
- Zu den weiteren Beschlussanträgen der SPD Fraktion vom

04.07.2004

auf die Tagesordnung der Regionalratssitzung vom 14.07.2004 zu setzen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Der Antragsteller ist Mitglied des Regionalrats im Regierungsbezirk Arnsberg.
Zu den Aufgaben des Regionalrates gehört es nach § 7 Landesplanungsgesetz
unter anderem, die Entscheidung zur Erarbeitung der Gebietsentwicklungspläne
zu treffen sowie deren Aufstellung zu beschließen. Die Gebietsentwicklungsplä-

• • • • •



- 7 -

Die Bevollmächtigung durch den Antragsteller wird anwaltlich versichert. Eine
Vollmacht reichen wir umgehend nach.

Achelpöhler
Rechtsanwalt

• • • • •



··Verwa1tuhgsg~richtArnsberg

R~gion.alrat des Regierun9sbezir~s
Arrisberg I Bezi rksreqierunq Arnsberg
Seibertzstraße 1

5982'1·Arnsberg

-lJO ra~ P" ~ 'i'-

gegen, Empfangsbekenntni~

Sehi'geehrle·D~m~n und Herren!

Jägerstraße ~

~9821 Arasberg

:, Telefon: (02931) 802 ...5
Durchwahl. 802...212 .
Telefax: (02931) 802-456

Datum: 13. Juli 2004

, Aktenzeichen

'. '12:L'1012/04'
cE.ei 'Antwortbitte'~gebel1)

.', ' ;l~' dem .y~l"'!Val'tun,g~gerichtlichen Verfahren.

.: Udo Werner

gegen

'1.: Vorsitzenden des 'Regionalrates des Regier~rigsbezirksArnsbera Hermann-Jeset

Oroeqe,
" . .

,2. Reg,ionalrat des' Regierungsb~zirks Arnsberq, B~zirk~regierungAfnsberg

wird Ihnen hiermit die am 1'2.07.2004 per Telefax bei Gerlcht ,elngegang.ene
r' Antraqssehritt nebst einer Ausfertigung des einstweillqen Besc~lusse'~ vom .heutigen

Tage zugestellt.

Alle Eingaben in dieser Sache sollen in 2 Stücken erfoig~h' und das 'oben stehende
:Akt~n~eiqh~'n'tra~e~'~ , ' '
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. .

.. angesichts des ihlialtlichen Zusammenhangs der Beratungsgegenstande und der

· dargelegten erheblichen zeitlichen. Ver~~g~rung erslchtllch.sachwidrlqund rechtter-

.. tlqtdle Annahme .elnes dringenden Falles, da der Regjon~iratohnehi~mitderBera

.... Jungd~r Vbr:lagenbef~s~ sein v.'ird und· angesichts derFristvon sieben Taqen auch

... ~usreIcherid· Zeit zur Vorbereitung bestand, ~mal der Reqlonairat bereits teiiweise

. zuvor mit der SactW··befasst war, Eine{Angelegenheit; die keinen Aufsch~b.diJldet
oder von äußerster Dringlichkeit ist, bedarf es .: anders. als nach § 48. GO N.RW - zur

Bejahung eines·dringenden Falles im ~in~.e der.G~. R~ nicht.

Nach elledem kann auch der gegen den AntragsQegner zu 2. gerichtete, auf die Un-

· •tersagung der Aufnahme der entsprechenden Tagesordnungspunkte in .die Tages

'·.ordnung derzweiten Ratssitzunq am 1:4. J~li .2004 zi·~lende.Än~·rag zu 4. kei'neri Er-
folg haben. . .... ..

Öie··~6st~nents~heidi.Jng beruht auf § ~·54·:Abs.~.1 VwGO.. Oie:~treitwertf~st?etzun·g

beruhtauf§.§52Abs.2, 53 Abs.3deSGerichtSkosteng~setZ~s (GKG).· .

Rechtsmittelbel'ehrung:

.Gegen di·e. Entscheidung mit Ausnahme der Str.ei~~rtfestset~ung 'kann innerhalb von
.'zwei Wo~h~n nach Bekanntqabe bei dem Verwa~~.lingsgedch~ Arnsberq. (Jäqerstra-
, ·ße1, 59821 Arnsberg, Postanschrift: Verwaltung'sgerichtAmsbergt 59818.Arnsberg)
, .Beschwerde zum Oberverwaltunqsgericht 'eing·elegt-·werde'n~Die Beschwerdeist irl-

nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidunq zu begründ·en., Sofern die
.BegrOndung nicht mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, ist'sie beldern Oberver
waltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen.(Aegidiikirchplatz·5;· 48143' Muns
ter; Postanscnrlft; Postfach 6309, 48033 Münster) einzureichen.'Die l;3egrOndung

.muss einen bestimmten Antrag enthalten und.dit3 Gründe' darleqen. aus denen ,die
Entscheidunq abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der anqefochtenen Ent-
scheidunq .auseinander setzen.. ', .

· Vor d~rn OberverWaJturigsgerichtmuss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag
: stellt:.:durch· elnen Rechtsanwalt .oder: Rechtslehrer ·an. einer deutschen Hochschule
. ii:n:·Sinri.e des Hocnschulrabmenqesetzes mit Befäh-igung·zum.RichterarTlt vertreten'

, ·l~ssen. 'Das gilt' auch für die Eirtlegurig der Beschwerde.. Juristische Personen des
· ..··öffenti.ichen··Rechts und Behörden können sich auchdurchBeamte oder-Angestellte
. mit Befähigung:'zum Richteramt sowie Diplomjuri'sten im höheren Dienst, Gebietskör

perschaften auch durch S'eamte oder Angestellte mit Befähigung.zum Richteramt der
, zuständlqen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes
des Landes. dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen", '
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fortige Beratung und Beschlussfassung am 1 ~ Juli 2004 im Hincllckaufsubjektive

Mitwirkungsrechte des Antragstellers n~ch dem ,derzeitig~ri Erkenntnisst~ndunbe- .

denklieh gewesen wäre und sich eine ~echtsvei-letzungaus der Vertagung-der Be-
. . ..

sch1ussfassung auf d~n 14. Juli 2004qahernicht ergeben kann;,'

Soweit der Antraqsteller mit dem Antrag zu ~- die Verpflichtu~9.·.des·Antrags.~egners

zu 1. begeh'n, die Beschlussfassung'z~' den Vorlagen 28/02/~4und. 29/02/04 von der

Tagesor.dnung der (zweiten) Regionalratssitz'-:lng vom 14.·.jUIi 2004"abzusetzen, .ist ,

. :einÄri~rdnung~anspruch,ebenfalls nicht glaubh~ft g~maCht,qa::es,sichirisoweitum

, , Bej-~t~rjg~~~ge~~tände handelt, die r'I~ch'demV6~tehe~den,:Ohneverietzung von'

. Ml~irkungsrechten 'des Antragstellers: im Rahmen der ersteri Regionalratssitzltng am

.' 1~fJuU2004beh~ode,Jtwerdendürfe~und sichein~Verietz\.lngsubjektiver Rechte

..des Antragsteil~rsnicht daraus ergeben kann, dass eine Beschlussfassunq unter

Umständen erst in einer weiteren, eigenständigen Sitzunq-am gieichen Tag erfolgt. .

Soweit der Antragsteller mit.dem Antrag zu 3: darüberhinausdie Verpflichtung des

Antragsgegners zu 1 ~ begehrt, die Beschlussfassunq zu denweiteren Beschlussart

trägen der SPD- Fraktion vom 4. JuU 2004 (Punkte 5 und 6 des Äntrags der SPD

Fraktion vom 4. Juli 2004) von der Tagesordnung dertzweiten) Regionalratssitzung

~'bzusetzen, fehlt.es auch insoweit an:der'Glaubhaftm~~(Jn~ eines Anordnungsan

sprucbs. Es ist nicht ersichtlich,' dass ~ie f\ufnahme·dieser belden. .amt. Juli 2004

~ichtbereits beratenen Punkte in die Tage~Ordnung'derzweiten RegionalratssitZung

am 14~· Juli 2Q04 den Antragsteller in seinen Rechtenverletzt, auch-wenn es sich in

, , soweit umBeratun~sgegenständeinnerhalb einer neuen Sittung hand~lt, zu der der

"Antragsteller:~hri~Einhaltung der in § aAbs.3Satz1, GO RR vorgesehenen dreiwö

'~hi~en Ladunqsfristqeladen worden ist.Denn bei der Beratunq d~·eser·b~iden·Ta-·

gesordnungsp~nktehandelt es sich ~ngesichtsdessen,', dass diese in ei~em engen'
'.. ..' .' . . .

~~c~~usammenhaf!g mit den Vortaqen 28/02/04 'und 29/Q2/04 stehen, die 'wi~ darge-

regt ohne Verletzung von, Mitwirkungsrechten des·Antragst~.l1ersam 14. Juli '2004

beraten werden dürf~nJumeinen dri~gen~enFall lrn.Sinne des §9·A.bs.3 Satz 2 GO

RR; in dem die Ladungsfrist ~ wie vorlisqend ge~cheh~n- .auf sieben T~ge verkürzt

werden kann. Ein weiteres zeitliches Auseinanderfailen ch~r B'eratung dieser beiden

" Taqesordnunqspunkte und der Beratunq der Vorlagen 2~/02194und 29/02/04 wäre
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ln-die Taqesordnunqder (ersten) Sitzung am 14. Juli 200.4 d~n:,Anttagst~ller In sei

nen Rechten ~eiietzt N~ch dem 'eigenenVorbr,nQe~'d~~ Antragstellers be.schloss
, ,

die Mehrheit der ,Mitglieder des Regionalrates in dessen Sitzung vornt. 'Jull 2004

. letztlich,di~ Vorlagen 28/02104 und 29/02104in ihrer damaligeriForm ln die Tages-

'.. 'ordl1ung dieser sitzung aufzunehmen. DiesesVorgehen warrecnülchunbedenküch,

•'dagemaß§1 OAbs.2 der Geschäftsordnunq des Reqionalrates des Regierun9sbe

..... zirkS'Nnsberg (GO .~R) in ~er Sitzllng 'des'Re9ionair~tesdie Tag~sordr1u~ durch

: Beschluss der.Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder - einschrän-
. '

.kungslos - geändert werden kann. Insbesondere enthält.die G~"R'~:ke,ine dahinge~

hende EinschränkÜng, dass Tagesordnungspunkte, die inder ursprünglichen; gemäß

§ ~ Abs.z Satz 2'Landesplanungsgesetz (LPIG) 'mit, der E-rnberufu~gder ,~jtzufl9, be

kanntzu "gebenden'Tagesordnung nichternhaltenwaren. nur bei:D'ringi'i~keit dieser

Tagesordnungspunkte aufgenommen werden dürften;wie 'die$~twain§ 48 Abs.1

Satz 5 der 'Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen' (G<?~NRW)vorqe-

, .. ': sehenist, Nach den' Bestimmungen der'GO RR, st~ht ,eseiern "RegiQrialrat demnach '

. frei;j~ seinenSitzunqen rnehrheit1ich die Beratung von Tapesordnungspunkten.zu

.:.:. b~schli~ßeri,ohi1e dass insoweit ~ie Einh~ltu;'9von Ladunqsfristen nach § 9 GO RR

'ode~~ine 'be'sonder~ Sachliche Dringlichkeit der Be~tuhgerfo;derlichWäre.·Wäre

, da~er, eins B~raturig undBeschlussfassunq aber die.Vorlagen '28/02/04 und

29102104, in ihrerdamaligen Fassung bereits 'in der'Sitzung vom 1. 'JUU 2004 Im Hin

blick. auf SUbjektiv~Mitwirkungsrechte des Antragstellers'unbedenklich .gewesen, so
'. . : . .

kann sich eine Rechtsverletzung nicht deshalb, ergeben~ w~H der Regio.nalratvon" .

~i11er sofortigen Beschlussfassunq an diesem T~9 absah Li~dst~ttdessenmehrhelt

Ii~h eine Unterbrechung und Fortsetzung der Sitzung am 14.' Juli. 2004 beschloss, da

diese Aufschiebung der Beschlussfassung die de;" Antragsteller zur Verfagung ste~

.. hende Vorbereitungszeitverlängerte und von demAntraqstellerauch nicht geltend

. ' .. gemacht wird, dass die Zeit zur Vorbereitung nicht ausqereicht hätte.···. .

~S9~~it 'der'Är;1,tr~g,~t~lJer mit dem An,trag zu '2. be,gehrt, .d~~' ~ntrags,gegn:~r zu 2.' zu

, unte~sag~n,'.di~ Vofl~gen,'28/02/04 und '29/02/04 erneutaufdie Taqesojdnunq der

'.- . . (~rsteri) Regional~a~ssiti!ung am 14. Juli 2004zu se~en. fehlt es ~ach dem Gesagten

ebenfalls an der Glaubha~machungeines Anordnunqsanspruchs, da selbst eine so-
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'3: den Aritragsgegner zu 1. im WeQ.e der einstweiligen Anordnung zu ver-.
, pflichten,die Beschlussfassung zu den Vorlagen 28102l04tind 29/02/04 '

und zu.den weiteren Beschtussanträgen derSPD-Fraktion vomd. Juli
. . ., .

2004 von der Tag~rdnungder Regio.nalrat~si~zungvorn 14. JuJi2004 .ab-

zusetzen,

4. dem Antragsgegner zu 2. im W~ge der einstweiligen .Anordnung zu unter

sagen.
1
.dieBeschlussfassunq zu. den' Vor~ag~n ~8/d2Iq4. 'und29/02/04 50-

. ~ '. :wi'e zu. de~ weiteren Beschlussanträqen der'SPD'~' Fraktion vom. 4. Juli

'2004 aufdie Taqesordnunq derReglonalratssitzung ~om14. -Juli2Q04 zu
. ,,' '. '.: '.. .. . '. .

.setzen.. .. '.

sind. ztJ·lässig~ aber unbegründet, Gemäß § 123 Abs.1Satz t der Verwaltungsge

richtsordnunq (VwGO) kanndas Gericht aUfAnt~agi auch 'schon vor Kfag·eer~.ebut~lg,

eine einstweilige Anordnung in bezug auf den Streitgegemstandtreffen, wenndie Ge.,.

fahr besteht, da~s durch eine Veränderung des pestehendenZustands die Verwirkli

chung eines Rechts des Antraqstellers verelteltoder ~~~entl,ich'ersshw~.~we~de~

könnte. Einstweilige Anordnungen ~ind gem~ß § 1~3 Aos.t Sa.tz· 2 ',VwGO auch zur'

Regelung eines vorläufigen Zustands in bezug auf ein ~treitig,es Recht~verMltnis

, .zutässlq, wenn diese Regelung, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder dro- ,

. hende 'Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründel} nötig erscheint, 'Gemäß'§ ,

"123 Abs.3 "yoGO LV.m. § 920 Abs.2 der Zivilprozessordnung (ZPo)mu~sder An-

. ·tragstelle·~ 'so~ohl.das Bestehe~.des geltend gemachten,~Qs~ruchs'(Anordnu~gsan-.

, spruch) als,auch die Notwendigkeit einer sofortiqenReqelunq (Anordnungsgrljod)

'. ·glaubh~ft.rriachen..Diese Voraussetzungen. sind vorlleqend nichterfüllt. ,
. .... .... . . .' -. ~.. . :. '" .... . ~. .

'Soweit'der Arit~agstenermit dem Antrag .zu 1. der Sache nachdie Verpflichtung des

Antragste."ers zu 1. begehrt, die inden Vorlagen 28/~2104 und 29/Q~104 enthaltenen

Beschlussvorschläge von der Taqesordnunqdertersten) 'Regiona~r~tss,itz~ngam 14.

Juli 2004 abzusetzen, ist bereits ein Anordnungsanspruch des AntragsteUers nicht

.glaubhaff gemacht. Es ist insoweit nicht erslcntlich, dass die Aurnanrne dieser 'Punkte



3· ......

. 3: den Äritragsgegner zu 1. im VVeQe der einstweiligen Anordnung zu ver-'

. pfllchten, die Besc.hlussfassung zu den Vorlagen 28102l04lind 29/02/04 .

und zu.den weiteren Beschtussanträgen derSPD- Fraktion vom '4. Juli

2004 von der Tagesordnung der Reqionalratssitzunq vom 14. Juli 2oo4.ab-

zusetzen,

4. dem Antragsgegner zu 2. im W~ge der einstweiligen.Anordnung zu unter

sagen, die Beschlussfassung zu. den Vorlagen 28/02104ünd 29/02/04 so

........ '. :wi'e zu. den weiteren Beschlussanträgen. der'SPD'~' Fraktion vom 4. JüU
..........••.··.·.2004 auf die Taqesordrnmq derRegloriarratssitzung ~om.14. 'Juli 2004 zu
.. .: .,' " -: '.. .' .... ."

:.. ". . setzen.. .. "

. sind. zulässiq, aber unbegründet. Gemäß § 123 Abs.1Satz t der Ver'Naltungsge-

. rlchtsordnunq (VwGO) kanndas Gericht aUf Ant~agl' auch 'schonvor Klaqeerhebung,

eineeins~eili~eAnordnung in bezug auf den $treiitgegenstandtreffen, wenn die Ge~
fahr-besteht, da~s durch eine Veränderung des bestehendenZustands die Verwirkli

chung eines Rechts des Antraqstellers vereltelt.oder ~~sentlich'erschwert werden

könnte. Einstweilige Anordnungen ~ind gem~ß § 12,3 Abs.1' 58.tz· 2 '.VV'!GO auch zur'

·Regelung ,eines vorläufigen Zustands in bezug auf eln ~treitig.es.Rech~~v~rhältnis

'ZUiäsSlg, wenn diese Regelung, um we~entliche Nachteil~ aozuwenden oder dro- .

.hende 'Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründer." nötig erscheint, 'Gerriäß·§ .

"123 Abs.3 VvvGO LV.m. § 920Abs.2 der Zivilprozessordnung (ZPO)lTluss der An-

. 'tragstelle'~ sowohldas Bestehe~.desgeltend gemachten.~Qs~ruchs·(Anord~Ut'1gsan-.

. spruch) als auch die Notwendigkeit einer sofortigenRegelung (Anordnunqsgrund)

'glaubh~f~,machen..Diese Voraussetzunqen sind ,vorl~egend nicht erfüllt. ,
. ". '.' . . . ,... .:' ,....

. ,

'Soweit der Ant~agsteller mit dem Antrag .zu 1. der Sache nach die Verpftichtung des

Antragstellers zu 1" begehrt, die in den Vorlagen 28/02104 und 29/02104 enthaltenen

Beschlussvorschläge von der Tageso~dnung.der '(ersten) 'Regiona~r~tss,itz~ng am 14.

Juli 2004 abzusetzen, ist bereits ein Anordnungsanspruch des Antraqstellersnicht

.gla~bhaftgemacht Es ist insoweit nicht ersichtlich, dass di~ AUfn~hmedieser Punkte



.' '. 'VerwaltungsgerichtArnsberg

R:~gion,alratdes Regierungsbezir~s
Arnsbera, Bezlrksrecleruns Arnsberq
Seibertzstraße 1

5982'1 -Arnsberg

-Uo rab pU ~K'

gegen. Empfangsbekenntn.i~

S,ehr{'geehrte Damen und Herren!
. . . . . .

Jägerstraße ~

?9821 Arnsberg

" Telefon: (02931) 802...5
Durchwahl. 802...212 .
Telefax: (02931) 802-456

Datmn: 13. Juli 2004

, Aktenzeichen

,.'~2: L'1912/04'
, (Bei'Antwortbitteangeben)

,', ' tn demY~ryJal'tun,g~gerichtHchenVerfahren.

.: Udo Werner

9 e·g e n

'1.: Vorsitzenden des :Regionalrates des Regieryngsbezirks Arnsberg Hermann-Josef

Droeqe,
" .

.2. Reg,ionalrat des' Regierungsb~zirks ~msberg~ Bezlrksreqlerunq Amsberg

wird Ihnen hiermit die am 1'2.07.2004 per Telefax bei Geric~t ,elngegang.ene
r' Antraqssebrltt nebst einer Ausfertigung des einstweiligen Bsschlusses vom .heutigen

Tage zugestellt. . .

Alle Eingaben in dieser Sache sollen in 2 Stücken erfoigeh' 'und das 'oben stehende
.Aktenzelchen '1rager:l'~ , ' ' ,

~tbiifb2ei~c:n: Mo. Di 7.30-16.00 Uhr (Kemarbeitszcit: 8,30-15,00 Ulu')~.MiSt 7:~O-lS.s9Uhr (K~~1'lrbeits%eic g.3~.t 4.~O Uhr)
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. '

,Gegen die Streitwertfestsetzung können die Beteillqtenschrittlich oder zur Nieder

schrntdes Urkundsbeamten der Geschäftsstell~ beim V~rWaltungsg~ri.cht Arnsberg

(Jäqerstraüe 1'; 59821, Arnsberg, Postanschrift: Verwaltunqsqerichf Artlsberg,' .

59818 Arnsberg) Beschwerde einlegen. über die das Oberverwaltungsgericht ent

.scheldet, falls das beschlleßende Gericht ihr nicht abhUft.. Die Beschwerde gegen die

, .··.Stre'ftwertfest$~tzung ist nur ,zulässig~ wennsle innerhalb von .sechs Monaten einge-

. 'legt',wi'ret:;' nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft ~rlangtoder das

Verfahr~·n·~ictJ·anderWeitig 'erledigt hat; Die Beschwerde ist nicht gegebenJ·.wenn 'der

. Werl:des'Beschwerdegegenstandes 290 EU.Rnicht-überschreitet· .' ,.,.

Der Beschwerdeschrift und der Beschwerdebeg~ündungsschrift'sollen möglichst 'Ab-

,s~.riftE?n ·fQr·~ie O~r.ig~r:' Beteiligten beigefügt werden. ',':" . . ','

Ammermann Schwegmann'

~. ,

Pollack
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.~t8UND
FREUNDE DER ERDE

S .. 1

Klaus Brunsmeier. ."HeeSfefder Mühle 2 ., 5B553 HalW!r

An den Vorsitzenden
des Regionalrates Arnsberg
Herrn Droege

über die Geschäftsstelle des Regionalrates

Bund für Umwelt
und Naturschutz
Deutschland

Landesverband
Nordrhein-Westfalen e.V.

Klaus Brunsmeier
Halvert den 13.07.2004

Geplante Sitzung(en) des Regionalrates Arnsberg am 14. Juli 2004

Sehr geehrter Herr Droege.

Ihrer kurzfristigen Einladung zur Fortsetzung der Sitzung des Regionalrates vom 1.7.2004in Bönen und zu einer neuen Sitzung des Regionalrates auf Antrag der SPD-Fraktionkann ich leider aus anderen terminliehen Gründen nicht folgen.

Im übrigen weise ich darauf hin. dass die kurzfristige Terminierung gegen die
G~schäftsordnung des Regionalrates und meine Rechte als beratendes Mitglied verstößt.

Für die erneute Einberufung des RegionaJrates hätte die in § 9 Abs. 3 S. 2 derGeschäftsordnung vorgesehene Ladungsfrist gewahrt werden müssen. .
Bei der Ladung zum 14.07.2004 handelt es sich um ein naues Zusammentreffen des,. Regionalrates und nicht lediglich um eine ,.Fortsetzung" des ·"unterbro.chenen,a Terminsvom 1.7.2004.

Es handelt sich schon deshalb nicht um eine Unterbrechung der Sitzung vom 1.7.2004,weil die Aufnahme des TOP GEP DO/UN/HAM wirksam mit Stimmen derCDU und FDPFraktionen auf die Tagesordnung abgelehnt wurde. Eine erneute Aufnahme des gleichenTagesordnungspunktes - wiederum mit den Stimmen der CDU und FDP Fraktion - ohneneue bzw. wichtige Gründe zum Ende der Sitzung verstößt nicht nur gegen Sinn undZweck einer Tagesordnung, sondern auch gegen die in § 19 Abs. 2 derGeschäftsordnung vorgesehene Reihenfolge der Abstimmunqenlm Regionalrat. EineBehandlung des betreffenden Tagesordnungspunktes ist schon aus diesem Grunde nurunter erneuter Einberufung des Regionalrates nach Maßgabe der §§ 9 ff.. derGeschäftsordnung zulässlq, In jedem Fall handelt es sich hier gerade nicht um den Falleiner bloßen .,Unterbrechung U einer Sitzung. Unterbrechungen betreffen kurzfristigePausen an ein und demselben Sitzungstermin. die Verschiebung auf einen weiterenSitzungstermin ist eine "Vertagung". .

Anerkannter Naturschutz
verband nach § 29 Bundes
naturschutzgeselz
Deutsche Sektion~ Friends
of the EarthInternational

landesgeschäftsstelle
IVJarowingerstr. 88 '
40225Düsseldorf ~

Q Telefon. (0211) 30 200 5 - 0
Telefax (0211) 30200 5- 26
I=-M=:ai'- RIINO NRWn;)RI 'Nn NFT

Bankve1bindung:
BankfOrSoziaIwirtschaft GmbH.Köm
BLZ 370205 00
Geschäftskooto: 8 204 600
Spendenkonto: 8204 700
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\Auch eine derartige"Vertagung" des TOP GEP DO/UN/HAMnach § 19 Abs. 2 fit. e) derGeschäftsordnung kommt hier jedoch nicht in Betracht, denn auch dazu hätte der TOPnoch ein Bestandteil der Tagesordnung sein müssen, was (s.o.) nach der wirksamenStreichung von der Tagesordnung nicht mehr der Fall war. Im übrigen,gelten auch im Falleiner Vertagung mangels anderer Angaben in der Geschäftsordnung die regulärenVorgaben zur Einberufung des Regionalrates nach Maßgabe des § 9 der
Geschäftsordnung, mithin die regulären Ladungsfristen.

Damit handelt es sich bei der Ladung zum 14.07.2004 um eine erneute Einberufung desRegionalrates, bei der die nach § 9 Abs. 3 S. 1 der Geschäftsordnung vorgeseheneLadungsfrist von 3 Wochen zu wahren ist. Ein Ausnahmefall im Sinne des § 9 Abs.·3 S. 2der Geschäftsordnung, der wegen Dringlichkeit eine Verkürzung der Ladungsfrist auf 7Tage gestattet hätte, liegt hier nicht vor. Allein die noch zu führenden Gespräche mit demMinisterium für Verkehr, Energie und Landesplanung (MVEL) mögen die Nichtbehandlungdes TOP am 1.7.2004 rechtfertigen, sie begründen jedoch keine Verkürzung derLadungsfrist. Der Inhalt der Gespräche kann auch zu einem späteren Zeitpunkt unterWahrung der Frist mitgeteilt werden.
Auch die von der SPD-Fraktion angeführten Erwägungen für eine Dringlichkeitssitzung(Kommunalwahlen und Sitzungspause im Sommer) rechtfertigen keine Abweichung vonder Ladungsfrist. Dies wäre nur dann der Fall, wenn die Befassung nach derSommerpause aus spezifisch reqicnalplanerischer Sicht einen besonderen Nachteil mitsich brächte. Die Flächennutzungsplanungen können aber parallel weiter entwickeltwerden und können Rechtskraft durch Beitrittsbeschluss des Regionalrates Arnsberg zumErlass des MVEL zum GEP DO/UN/HAM im Herbst auf der nächsten regulären Sitzungdes Regionalrates Arnsberg erhalten.

Eine ungerechtfertigte Fristverkürzung verletzt die Rechte der Regionalratsmitglieder. DieEinhaltung der ladungsfrist dient dazu, den einzelnen Regionalratsmitgliedern eineVorbereitung der Sitzung {Einarbeitung in die zu behandelnde Thematik - neue SituationGIB Weetfeld/lEP VI-Standort Hamm-Welver, Terminabstimmung} zu ermögJichen -. Diesbetrifft in besonderer Weise die beratenden Mitglieder, die sich nicht durch Stellvertretervertreten lassen können.

Ich bitte daher, den Beitrittsbeschluss zum GEP DO/UN/HAM auf der nächsten regulärenSitzung des' Regionalrates Arnsberg am 14. Oktober 2004 unter Wahrung derLadungsfristen zu behandeln, um das rechtsfehlerhafte Zustandekommen und dieRechtswidrigkeit des GEP DO/UN/HAM unter Verletzung der Mitgliedsrechte zuverhindern. Bitte geWährleisten Sie durch die Nichtbefasssung von
Tagesordnungspunkten zum GEP DO/UN/HAMauf den Sitzungen am 14.7.2004, dasseine gerichtliche Überprüfung zur Wahrung der Rechte der Mitglieder des RegionaJratesArnsberg nicht erforderlich wird.

Mit freundlichen Grüßen
(h r

\,,~ ~------
(.Klaus Brunsmeier )
Beratendes Mitglied im
Regionalrat Arnsberg

-P.S. Ich bitte, eine Kopie dieses Schreibens allen Regionalratsmitgliedern zur Kenntniszur geben.
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KREIS
SOEST
Der Landrat

.~' -

Kreis Soest . Postf. 1752 . 59491 SoestlWestf.

An den Vorsitzenden
des Regionalrates
Herrn Hermann-Josef Droege
In der Steinkaute 5

.57234 Wilnsdorf

Regionalrat - GEP Dortmund, Kreis Unna und Hamm

Sehr geehrter Herr Droege,

stabsstene Kreisentwicklung

Hoher Weg 1 - 3. 59494 Soest

Soest, 01. Juli 2004
Auskunft Dr. Jürgen Wutschka
Aktenzeichen 5.1.1
Zimmer 1.070
Durchwahl (02921) 30-22 70
Zentrale (02921) 30-0
Telefax (02921) 30-2951 .
Email juergen.wutschka@kreis-soest.de
Internet www.kreis-soest.de

in der Sitzung am 01.07.2004 hat der Regionalrat die Entscheidung über.den Beitritt zum Erlass
desMinistetiumsfür Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes NRW vom 17. Juni 2004
bzgl. des GEP Dortmund, Kreis Unna und Hamm vertagt. Bei der Fortsetzung der Beratungen,
die in Kürze an einem noch zu bestimmenden Termin stattfinden werden, geht es um die
Umwidmung bestimmter Flächen für gewerbliche und industrielle Nutzung im Raum Hamm /
Bönen. Diese Umwidmung soll in Verbindung mit dem Verzicht auf den LEP VI Standort .Hamrn
/ Welver" und auf seine Darstellung als Zukunftsstandort erfolgen.

Aus Sicht· des Kreises Soest ist diese Vorgehensweise wegen bestehender ökologischer
Restriktionen nachvollziehbar. Auch wenn die Gemeinde Welver nicht Teil des aktuellen GEP

.Verfahrens ist, wären ihre Belange aber durch die Entscheidung des Regionalrates zum LEP VI
Standort .Harnrnz Welver" berührt.

(

Ich weise' deshalb darauf hin, dass der besondere Bedarf der Gemeinde Welver an
Gewerbeflächen nicht außer Acht bleiben darf. Denn für die Gemeinde Welver besteht ein
erheblicher Nachholbedarf; es gibt neben einzelnen Standorten kaum eine zusammen
hängende gewerbliche Fläche im.Gemeindegebiet. Deshalb bitte ich .darurn, bei der weiteren
Beratung des Regionalrats mit Bezug auf die Vorlage 29/02/04 unter Punkt 4 den ergänzenden
Beschluss zu fassen: "Gleichwohl ist dem Bedarf an Gewerbeflächen für die Gemeinde Welver
Rechnunq zu tragen".

Mit freundlichen Grüßen

/

~~
Wilhelm Riebliger
Landrat

'w
Sparkasse Soest (BLZ 414 500 75) 3 000023 ....-.c=.

Stadtsparkasse Lippstadt (BLZ416 500 01) 1859
Postbank Dortmund (Bll 44010046) 1 606·465 HELLWEG

Sparkasse Geseke (BLZ 416519 65) 414 ...Region im HerzenWestfalens

RR_Droege.

Sparkasse Erwitte-Anröchte (BLZ416 51815) 1 404
Sparkasse Warstein-Rüthen (BLZ 416 525 60) 18
Sparkasse Wert (Bll 41451750) 75
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Dieser Verfahrensschritt versetzt uns dann auch in die Lage, kurzfristig und - davon

sind wir überzeugt - wohlbegründete Änderungsverfahren einzuleiten.

Ich bitte Sie daher ganz dringend, eventuelle Vorbehalte im Interesse der Region

zurückzustellen und das Inkrafttreten des GEPmiteinem entsprechenden Beschluss

in dieser Sitzung zu ermöglichen.
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